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Dıe Geschichte Vor 1945
DIie S1ebenten- T’ags-Adventisten SInd eıne internationale Freikırche rund-
sätzliıche Fragen werden arum weltweiıt beantwortet. Das geschıeht in der
ege durch dıe General Conference (Weltkırchenleitung), in der gewä  ©
epräsentanten dUus en Teıllen der Erde vertretiten SINd.

Um dıe Haltung der SIA ZUT Miılıtärdienstfrage verstehen, INUSS dar-
zunächst hınter den Zeıtraum Von — zurückgeschaut werden.

Die Miılıtärdienstfrage beschäftigte dıe S1ebenten- L’ags-Adventisten bereıts
unmıttelbar ach iıhrer Kırchengründung (1863) enn diese fiel In die Zeıt
des amerıkanıschen Bürgerkrieges. Am Julı S64 verschärtfte der amerıka-
nısche Kongress das Gesetz ber dıe allgemeıne Wehrpflıicht, erlaubte aber
den waffenlosen Dienst für Glıieder relıg1öser Gemeımnnschaften, dıe „dUus Ge-
w1issensgründen das Waffentragen selen‘‘. Am August 1864 rıiıchtete
dıe Kırchenleitung der SIA ein Schreıiben An den (Jouverneur VOIN ıchıgan.
Darın wırd rklärt „Wır tellen nen dıe Haltung ZUT rage des JIragens
VON affen dar, dıe dıe S1ebenten- I’ags-Adventisten, als eıne Körperschaft,
einnehmen. Wır vertrauen darauf, ass S1ie ohne Öögern unNnsercecn Anspruch
anerkennen, ass WIT als Geme1inscha unter das kürzlich VO Kongress
erlassene (Gjesetz etIreIiIIs derer fallen, dıie Aaus Gewissensgründen das TIragen
VOIN affen verweigern und ass WIT berechtigt SInd. dıe Vorteıle dieses

2(Jjesetzes nutzen
Seıither en dıe S1ebenten- F’ags-Adventisten einen Nıchtkämpferstand-

punkt vertreten. DDa damals 1LLUT wenı1ge Staaten einen walltfenlosen Dienst
oder eiınen ehrersatzdiıens oten, gerleten viele adventistische Junge Män-
NeTr Uurc dıe Eınberufung ZU Miılıtärdienst in Schwierigkeıiten, n1IcC 1Ur

der e]1gerung alffen bedienen, sondern häufiger och
der Heılıgung des Sabbats Das verschärfte sıch durch den Ausbruch des
ersten Weltkrieges. Dıe eutsche Kırchenleitung verlıieß 1U  > dıe bısher VCI-
retene Linıe. Das führte In eutschlan: eıner Spaltung Die We  Irchen-
leıtung hıelt unverändert Nıchtkämpferstandpunkt fest und verabschiede-
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HALIUNG DER STA ZUR MILITARFRAGFE DER

te prı 1917 In Huntsville, Alabama, dıe olgende rklärung: „Wır
sınd während unseceTer SaNzZChH Geschichte Nıchtkämpfer SCWESCHNH. 1:HALTUNG DER STA ZUR MILITÄRFRAGE IN DER BRD  te am 18. April 1917 in Huntsville, Alabama, die folgende Erklärung: „Wir  sind während unserer ganzen Geschichte Nichtkämpfer gewesen. (Wir) ...  sind ... genötigt, jede Teilnahme an Kriegshandlungen und Blutvergießung  abzulehnen als unvereinbar mit den Pflichten, die unser Meister gegenüber  unseren Feinden und gegenüber allen Menschen befohlen hat. ... Wir bitten,  dass wir zum Dienst für unser Land nur auf solchen Gebieten aufgefordert  werden, die unseren gewissenhaften Gehorsam gegen das Gesetz Gottes  2  nicht verletzen.  Am 2. Januar 1923 verabschiedete die Europäische Division der STA in  Gland, Schweiz, eine Erklärung unter dem Titel: „Unsere Stellung zur Ob-  rigkeit, Militär- und Kriegsfrage‘. Darin hieß es: „Wir verehren das Gesetz  Gottes als heilig. ... Aus diesem Grund beobachten wir den siebenten Tag  als heilige Zeit wir enthalten uns aller weltlichen Arbeiten an diesem Tage,  tun aber im Frieden wie im Kriege freudig Werke der Notwendigkeit und  Barmherzigkeit, die zur Verminderung der Leiden und zur Erhebung der  Menschen dienen. Wir lehnen es deshalb ab, an Handlungen der Gewalt und  des Blutvergießens teilzunehmen. Es steht aber allen Gliedern unserer Ge-  meinschaft frei, ihrem Lande zu allen Zeiten und an allen Orten in Überein-  «3  stimmung mit ihrer persönlichen Gewissensüberzeugung zu dienen.  Als 1935 in Deutschland die allgemeine Wehrpflicht wieder eingeführt  wurde, veröffentlichte die Gemeinschaftsleitung in Deutschland ein „Merk-  blatt‘“ unter dem Titel „Unsere Stellung zum Staat und der allgemeinen  Wehrpflicht“. Darin hieß es u. a.. dass „der Wehrdienst des Staates ein ihm  von Gott zugestandenes Recht ist‘, dass aber Adventisten als „Förderer des  Friedens‘“ und in dem „Betreben, überall in Liebe zu helfen und Wunden zu  verbinden ... eine Verwendung im Sanitätsdienst“ vorziehen. Jeder Mensch  wird einmal von Gott zur Rechenschaft gezogen. Daher muss jeder Bibel-  gläubige nach der Stimme des Gewissens ... verantwortungsbewusst für sich  entscheiden, wie er in besonderen Lebenslagen die schuldige Gehorsams-  pflicht gegenüber der Obrigkeit erfüllt.“ Es bleibt das Ziel der Gläubigen die  Zehn Gebote zu befolgen „und auch die Heilighaltung des Ruhetages (7.  Tages) zu betonen. Wie weit dies unter besonderen Umständen erreicht und  getan werden kann, muss der Entscheidung des einzelnen vor Gott überlas-  sen bleiben.  «4  A.a.O. und Holger Teubert, Handreichung für Kriegsdienstverweigerer, Hanno-  ver/Ostfildern, 1986, S. 142.  A.a.O., S. 143.  A.a.O., S. 144.  175SIndHALTUNG DER STA ZUR MILITÄRFRAGE IN DER BRD  te am 18. April 1917 in Huntsville, Alabama, die folgende Erklärung: „Wir  sind während unserer ganzen Geschichte Nichtkämpfer gewesen. (Wir) ...  sind ... genötigt, jede Teilnahme an Kriegshandlungen und Blutvergießung  abzulehnen als unvereinbar mit den Pflichten, die unser Meister gegenüber  unseren Feinden und gegenüber allen Menschen befohlen hat. ... Wir bitten,  dass wir zum Dienst für unser Land nur auf solchen Gebieten aufgefordert  werden, die unseren gewissenhaften Gehorsam gegen das Gesetz Gottes  2  nicht verletzen.  Am 2. Januar 1923 verabschiedete die Europäische Division der STA in  Gland, Schweiz, eine Erklärung unter dem Titel: „Unsere Stellung zur Ob-  rigkeit, Militär- und Kriegsfrage‘. Darin hieß es: „Wir verehren das Gesetz  Gottes als heilig. ... Aus diesem Grund beobachten wir den siebenten Tag  als heilige Zeit wir enthalten uns aller weltlichen Arbeiten an diesem Tage,  tun aber im Frieden wie im Kriege freudig Werke der Notwendigkeit und  Barmherzigkeit, die zur Verminderung der Leiden und zur Erhebung der  Menschen dienen. Wir lehnen es deshalb ab, an Handlungen der Gewalt und  des Blutvergießens teilzunehmen. Es steht aber allen Gliedern unserer Ge-  meinschaft frei, ihrem Lande zu allen Zeiten und an allen Orten in Überein-  «3  stimmung mit ihrer persönlichen Gewissensüberzeugung zu dienen.  Als 1935 in Deutschland die allgemeine Wehrpflicht wieder eingeführt  wurde, veröffentlichte die Gemeinschaftsleitung in Deutschland ein „Merk-  blatt‘“ unter dem Titel „Unsere Stellung zum Staat und der allgemeinen  Wehrpflicht“. Darin hieß es u. a.. dass „der Wehrdienst des Staates ein ihm  von Gott zugestandenes Recht ist‘, dass aber Adventisten als „Förderer des  Friedens‘“ und in dem „Betreben, überall in Liebe zu helfen und Wunden zu  verbinden ... eine Verwendung im Sanitätsdienst“ vorziehen. Jeder Mensch  wird einmal von Gott zur Rechenschaft gezogen. Daher muss jeder Bibel-  gläubige nach der Stimme des Gewissens ... verantwortungsbewusst für sich  entscheiden, wie er in besonderen Lebenslagen die schuldige Gehorsams-  pflicht gegenüber der Obrigkeit erfüllt.“ Es bleibt das Ziel der Gläubigen die  Zehn Gebote zu befolgen „und auch die Heilighaltung des Ruhetages (7.  Tages) zu betonen. Wie weit dies unter besonderen Umständen erreicht und  getan werden kann, muss der Entscheidung des einzelnen vor Gott überlas-  sen bleiben.  «4  A.a.O. und Holger Teubert, Handreichung für Kriegsdienstverweigerer, Hanno-  ver/Ostfildern, 1986, S. 142.  A.a.O., S. 143.  A.a.O., S. 144.  175genötigt, jede Telılnahme Krıegshandlungen und Blutvergießung
abzulehnen als unvereıinbar mıt den iıchten, die Meıster gegenüber
uNnscICH Feinden und gegenüber en Menschen befohlen hatHALTUNG DER STA ZUR MILITÄRFRAGE IN DER BRD  te am 18. April 1917 in Huntsville, Alabama, die folgende Erklärung: „Wir  sind während unserer ganzen Geschichte Nichtkämpfer gewesen. (Wir) ...  sind ... genötigt, jede Teilnahme an Kriegshandlungen und Blutvergießung  abzulehnen als unvereinbar mit den Pflichten, die unser Meister gegenüber  unseren Feinden und gegenüber allen Menschen befohlen hat. ... Wir bitten,  dass wir zum Dienst für unser Land nur auf solchen Gebieten aufgefordert  werden, die unseren gewissenhaften Gehorsam gegen das Gesetz Gottes  2  nicht verletzen.  Am 2. Januar 1923 verabschiedete die Europäische Division der STA in  Gland, Schweiz, eine Erklärung unter dem Titel: „Unsere Stellung zur Ob-  rigkeit, Militär- und Kriegsfrage‘. Darin hieß es: „Wir verehren das Gesetz  Gottes als heilig. ... Aus diesem Grund beobachten wir den siebenten Tag  als heilige Zeit wir enthalten uns aller weltlichen Arbeiten an diesem Tage,  tun aber im Frieden wie im Kriege freudig Werke der Notwendigkeit und  Barmherzigkeit, die zur Verminderung der Leiden und zur Erhebung der  Menschen dienen. Wir lehnen es deshalb ab, an Handlungen der Gewalt und  des Blutvergießens teilzunehmen. Es steht aber allen Gliedern unserer Ge-  meinschaft frei, ihrem Lande zu allen Zeiten und an allen Orten in Überein-  «3  stimmung mit ihrer persönlichen Gewissensüberzeugung zu dienen.  Als 1935 in Deutschland die allgemeine Wehrpflicht wieder eingeführt  wurde, veröffentlichte die Gemeinschaftsleitung in Deutschland ein „Merk-  blatt‘“ unter dem Titel „Unsere Stellung zum Staat und der allgemeinen  Wehrpflicht“. Darin hieß es u. a.. dass „der Wehrdienst des Staates ein ihm  von Gott zugestandenes Recht ist‘, dass aber Adventisten als „Förderer des  Friedens‘“ und in dem „Betreben, überall in Liebe zu helfen und Wunden zu  verbinden ... eine Verwendung im Sanitätsdienst“ vorziehen. Jeder Mensch  wird einmal von Gott zur Rechenschaft gezogen. Daher muss jeder Bibel-  gläubige nach der Stimme des Gewissens ... verantwortungsbewusst für sich  entscheiden, wie er in besonderen Lebenslagen die schuldige Gehorsams-  pflicht gegenüber der Obrigkeit erfüllt.“ Es bleibt das Ziel der Gläubigen die  Zehn Gebote zu befolgen „und auch die Heilighaltung des Ruhetages (7.  Tages) zu betonen. Wie weit dies unter besonderen Umständen erreicht und  getan werden kann, muss der Entscheidung des einzelnen vor Gott überlas-  sen bleiben.  «4  A.a.O. und Holger Teubert, Handreichung für Kriegsdienstverweigerer, Hanno-  ver/Ostfildern, 1986, S. 142.  A.a.O., S. 143.  A.a.O., S. 144.  175Wır ıtten,
dass WIT AUE Dienst für Land 1L1UT auf olchen Gebieten aufgefordert
werden, dıe unseTcecN gewl1ssenhaften Gehorsam das (Gjesetz (Jottes

cN1IC verletzen.
Am Januar 973 verabschıiedete dıe Europäische Divısıon der STA In

anı Schweıiz, eine rklärung unter dem 1Te AUNSere tellung ZUT Ob-
rigkeıt, Miılıtär- und Krıiegsfrage‘“. Darın hıeß „Wır verehren das Gesetz
Gottes als heılıg.HALTUNG DER STA ZUR MILITÄRFRAGE IN DER BRD  te am 18. April 1917 in Huntsville, Alabama, die folgende Erklärung: „Wir  sind während unserer ganzen Geschichte Nichtkämpfer gewesen. (Wir) ...  sind ... genötigt, jede Teilnahme an Kriegshandlungen und Blutvergießung  abzulehnen als unvereinbar mit den Pflichten, die unser Meister gegenüber  unseren Feinden und gegenüber allen Menschen befohlen hat. ... Wir bitten,  dass wir zum Dienst für unser Land nur auf solchen Gebieten aufgefordert  werden, die unseren gewissenhaften Gehorsam gegen das Gesetz Gottes  2  nicht verletzen.  Am 2. Januar 1923 verabschiedete die Europäische Division der STA in  Gland, Schweiz, eine Erklärung unter dem Titel: „Unsere Stellung zur Ob-  rigkeit, Militär- und Kriegsfrage‘. Darin hieß es: „Wir verehren das Gesetz  Gottes als heilig. ... Aus diesem Grund beobachten wir den siebenten Tag  als heilige Zeit wir enthalten uns aller weltlichen Arbeiten an diesem Tage,  tun aber im Frieden wie im Kriege freudig Werke der Notwendigkeit und  Barmherzigkeit, die zur Verminderung der Leiden und zur Erhebung der  Menschen dienen. Wir lehnen es deshalb ab, an Handlungen der Gewalt und  des Blutvergießens teilzunehmen. Es steht aber allen Gliedern unserer Ge-  meinschaft frei, ihrem Lande zu allen Zeiten und an allen Orten in Überein-  «3  stimmung mit ihrer persönlichen Gewissensüberzeugung zu dienen.  Als 1935 in Deutschland die allgemeine Wehrpflicht wieder eingeführt  wurde, veröffentlichte die Gemeinschaftsleitung in Deutschland ein „Merk-  blatt‘“ unter dem Titel „Unsere Stellung zum Staat und der allgemeinen  Wehrpflicht“. Darin hieß es u. a.. dass „der Wehrdienst des Staates ein ihm  von Gott zugestandenes Recht ist‘, dass aber Adventisten als „Förderer des  Friedens‘“ und in dem „Betreben, überall in Liebe zu helfen und Wunden zu  verbinden ... eine Verwendung im Sanitätsdienst“ vorziehen. Jeder Mensch  wird einmal von Gott zur Rechenschaft gezogen. Daher muss jeder Bibel-  gläubige nach der Stimme des Gewissens ... verantwortungsbewusst für sich  entscheiden, wie er in besonderen Lebenslagen die schuldige Gehorsams-  pflicht gegenüber der Obrigkeit erfüllt.“ Es bleibt das Ziel der Gläubigen die  Zehn Gebote zu befolgen „und auch die Heilighaltung des Ruhetages (7.  Tages) zu betonen. Wie weit dies unter besonderen Umständen erreicht und  getan werden kann, muss der Entscheidung des einzelnen vor Gott überlas-  sen bleiben.  «4  A.a.O. und Holger Teubert, Handreichung für Kriegsdienstverweigerer, Hanno-  ver/Ostfildern, 1986, S. 142.  A.a.O., S. 143.  A.a.O., S. 144.  175Aus diıesem rund beobachten WIT den s1ebenten Jag
als heılıge Zeıt WIT enthalten UuNlls aller weltlıchen TrDelten diesem lage,
tun aber 1im Friıeden WI1Ie 1im 1626 freudıg er der Notwendigkeıt und
Barmherzigkeıt, die erminderung der Leıiıden und rhebung der
Menschen diıenen. Wır lehnen 6S deshalb ab, Handlungen der Gewalt und
des Blutvergjießens teilzunehmen. KEs STe aber en Glhiedern UNscICTI Ge-
meıinschaft fre1, iıhrem an en Zeıiten und en rten In UÜberein-

cstiımmung mıt iıhrer persönlıchen Gewıissensüberzeugung dıenen.
Als 1935 in eutscnhlian: dıe allgemeıne Wehrpflicht wıeder eingefü

wurde, veröffentlichte die Gemeimnschaftsleitung In Deutschland en „Merk-
blatt““ unter dem 116 „Unsere tellung Staat und der allgemeınen
Wehrpflicht“. Darın hıeß 6S ass - der Wehrdienst des Staates eın ıhm
Von ott zugestandenes CC ist  eb ass aber Adventisten als „Förderer des
Friedens“ und In dem „Betreben, überall in 16 helfen und unden
verbindenHALTUNG DER STA ZUR MILITÄRFRAGE IN DER BRD  te am 18. April 1917 in Huntsville, Alabama, die folgende Erklärung: „Wir  sind während unserer ganzen Geschichte Nichtkämpfer gewesen. (Wir) ...  sind ... genötigt, jede Teilnahme an Kriegshandlungen und Blutvergießung  abzulehnen als unvereinbar mit den Pflichten, die unser Meister gegenüber  unseren Feinden und gegenüber allen Menschen befohlen hat. ... Wir bitten,  dass wir zum Dienst für unser Land nur auf solchen Gebieten aufgefordert  werden, die unseren gewissenhaften Gehorsam gegen das Gesetz Gottes  2  nicht verletzen.  Am 2. Januar 1923 verabschiedete die Europäische Division der STA in  Gland, Schweiz, eine Erklärung unter dem Titel: „Unsere Stellung zur Ob-  rigkeit, Militär- und Kriegsfrage‘. Darin hieß es: „Wir verehren das Gesetz  Gottes als heilig. ... Aus diesem Grund beobachten wir den siebenten Tag  als heilige Zeit wir enthalten uns aller weltlichen Arbeiten an diesem Tage,  tun aber im Frieden wie im Kriege freudig Werke der Notwendigkeit und  Barmherzigkeit, die zur Verminderung der Leiden und zur Erhebung der  Menschen dienen. Wir lehnen es deshalb ab, an Handlungen der Gewalt und  des Blutvergießens teilzunehmen. Es steht aber allen Gliedern unserer Ge-  meinschaft frei, ihrem Lande zu allen Zeiten und an allen Orten in Überein-  «3  stimmung mit ihrer persönlichen Gewissensüberzeugung zu dienen.  Als 1935 in Deutschland die allgemeine Wehrpflicht wieder eingeführt  wurde, veröffentlichte die Gemeinschaftsleitung in Deutschland ein „Merk-  blatt‘“ unter dem Titel „Unsere Stellung zum Staat und der allgemeinen  Wehrpflicht“. Darin hieß es u. a.. dass „der Wehrdienst des Staates ein ihm  von Gott zugestandenes Recht ist‘, dass aber Adventisten als „Förderer des  Friedens‘“ und in dem „Betreben, überall in Liebe zu helfen und Wunden zu  verbinden ... eine Verwendung im Sanitätsdienst“ vorziehen. Jeder Mensch  wird einmal von Gott zur Rechenschaft gezogen. Daher muss jeder Bibel-  gläubige nach der Stimme des Gewissens ... verantwortungsbewusst für sich  entscheiden, wie er in besonderen Lebenslagen die schuldige Gehorsams-  pflicht gegenüber der Obrigkeit erfüllt.“ Es bleibt das Ziel der Gläubigen die  Zehn Gebote zu befolgen „und auch die Heilighaltung des Ruhetages (7.  Tages) zu betonen. Wie weit dies unter besonderen Umständen erreicht und  getan werden kann, muss der Entscheidung des einzelnen vor Gott überlas-  sen bleiben.  «4  A.a.O. und Holger Teubert, Handreichung für Kriegsdienstverweigerer, Hanno-  ver/Ostfildern, 1986, S. 142.  A.a.O., S. 143.  A.a.O., S. 144.  175eıne Verwendun 1m Sanıtätsdienst  eC vorzıehen. er ensch
wırd einmal VOIl (Gott ZUT Rechenscha SCZOSCHH. Sr 11USS Jeder e_
gläubige ach der 1mme des (Gjew1lssensHALTUNG DER STA ZUR MILITÄRFRAGE IN DER BRD  te am 18. April 1917 in Huntsville, Alabama, die folgende Erklärung: „Wir  sind während unserer ganzen Geschichte Nichtkämpfer gewesen. (Wir) ...  sind ... genötigt, jede Teilnahme an Kriegshandlungen und Blutvergießung  abzulehnen als unvereinbar mit den Pflichten, die unser Meister gegenüber  unseren Feinden und gegenüber allen Menschen befohlen hat. ... Wir bitten,  dass wir zum Dienst für unser Land nur auf solchen Gebieten aufgefordert  werden, die unseren gewissenhaften Gehorsam gegen das Gesetz Gottes  2  nicht verletzen.  Am 2. Januar 1923 verabschiedete die Europäische Division der STA in  Gland, Schweiz, eine Erklärung unter dem Titel: „Unsere Stellung zur Ob-  rigkeit, Militär- und Kriegsfrage‘. Darin hieß es: „Wir verehren das Gesetz  Gottes als heilig. ... Aus diesem Grund beobachten wir den siebenten Tag  als heilige Zeit wir enthalten uns aller weltlichen Arbeiten an diesem Tage,  tun aber im Frieden wie im Kriege freudig Werke der Notwendigkeit und  Barmherzigkeit, die zur Verminderung der Leiden und zur Erhebung der  Menschen dienen. Wir lehnen es deshalb ab, an Handlungen der Gewalt und  des Blutvergießens teilzunehmen. Es steht aber allen Gliedern unserer Ge-  meinschaft frei, ihrem Lande zu allen Zeiten und an allen Orten in Überein-  «3  stimmung mit ihrer persönlichen Gewissensüberzeugung zu dienen.  Als 1935 in Deutschland die allgemeine Wehrpflicht wieder eingeführt  wurde, veröffentlichte die Gemeinschaftsleitung in Deutschland ein „Merk-  blatt‘“ unter dem Titel „Unsere Stellung zum Staat und der allgemeinen  Wehrpflicht“. Darin hieß es u. a.. dass „der Wehrdienst des Staates ein ihm  von Gott zugestandenes Recht ist‘, dass aber Adventisten als „Förderer des  Friedens‘“ und in dem „Betreben, überall in Liebe zu helfen und Wunden zu  verbinden ... eine Verwendung im Sanitätsdienst“ vorziehen. Jeder Mensch  wird einmal von Gott zur Rechenschaft gezogen. Daher muss jeder Bibel-  gläubige nach der Stimme des Gewissens ... verantwortungsbewusst für sich  entscheiden, wie er in besonderen Lebenslagen die schuldige Gehorsams-  pflicht gegenüber der Obrigkeit erfüllt.“ Es bleibt das Ziel der Gläubigen die  Zehn Gebote zu befolgen „und auch die Heilighaltung des Ruhetages (7.  Tages) zu betonen. Wie weit dies unter besonderen Umständen erreicht und  getan werden kann, muss der Entscheidung des einzelnen vor Gott überlas-  sen bleiben.  «4  A.a.O. und Holger Teubert, Handreichung für Kriegsdienstverweigerer, Hanno-  ver/Ostfildern, 1986, S. 142.  A.a.O., S. 143.  A.a.O., S. 144.  175verantwortungsbewusst für sıch
entscheıden, WIEe In besonderen Lebenslagen die schuldıge Gehorsams-
pflıcht gegenüber der ObrıigkeıtAEs bleibt das Ziel der Gläubigen dıe
Zehn Gebote befolgen „und auch dıe Heılıghaltung des Ruhetages (7
Tages) betonen Wıe weıt 1€eSs unter besonderen Umständen trreicht und

werden kann, I1USS der Entscheidung des einzelnen VOT ott überlas-
SCH bleiben cc4

A.a.O und Holger eUDBET, Handreichung für Kriegsdienstverwe1gerer, Hanno-
ver/Ostfildern, 1986, 142
A.a.Q., 143
A.a.O., 144
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Erklärungen und Stellungnahmen Vo  —_ 1945 hıs 1990

Das 23 Maı 1949 verabschiedete Grundgesetz der Bundesrepublık
Deutschland In Artıkel 4, Absatz 5 ass nıemand „SCHCH se1n (GewI1ls-
SCmHI ZU Kriegsdienst miıt der ‚WU: werden“ darf. Näheres soll-
te eın Bundesgesetz regeln. Obwohl CS damals och keıine Bundeswehr gab,
beschloss dıe Gemeiminschaftsleitung In Deutschlan (damals Miıtteleuropät-
schen Dıvısıon, S1e umfasste auch dıe Gememnnschaft der STA 1mM Ostdeut-
schen Verband DDR) Dezember 95() olgende Girundsätze: „Wır
wollen uUuns auf rund UuUNsSTeEeT neutestamentlıchen Erkenntnis und in Überein-
stiımmung mıt Glaubensgeschwistern in er Welt der Anwendung
VON Gewalt ZUT Schädigung oder Vernichtung VON Menschenleben N1IC
beteıligen. Wır SInd jedoch bereıt, Cn der Barmherzigkeıt und der Not-
wendigkeıt, insbesondere 1m Sanıtätsdienst. auszuüben. Wır hoffen dadurch,
dem Anspruch der Gebote (Gjottes: „Gedenke des Sabbattags, ass du ıhn
heıilıgest“ und ADO sollst N1ıC oten  .. besten entsprechen können. Wır
ermutigen Jedes Gemeindeglied, sıch dieser Wiıllenserklärung der (Gjeme1lnn-
schaft aus persönlıcher Überzeugung anzuschlıeßen. lassen aber en Ge-

cc5w1issensfreıiheıt ZUT eigenen Entsche1idung.
Im Zusammenhang mıt der aufkommenden Dıskussion In der Bundesre-

publık Deutschlan: die ınführung des Wehrdienstes und der 1e9S-
dienstverweigerung AUus GewI1ssensgründen empfahl dıe Geme1nnschaftsle1-
tung In Deutschland (  ıtteleuropäischen Dıvısıon) durch Beschluss VO

März 1950 „Unsre Eıinstellung 7U Wehrdienst veranlasst uns, immer WIe-
der arum Zzu werben, ass sıch JungenC für den Samarıterdienst
ausbıilden lassen. Wıe dıie Verhältnisse In den verschiedenen Ländern UNsSTeTr

Dıvısıon lıegen, glauben WIT Jungen Leuten besten helfen kÖön-
NCH, WEn WIT ıhnen raten, 1im Roten Kreuz eine gew1ssenhafte Ausbıildung

<<6suchen und den Samarıterdienst ernst nehmen.
Nachdem 19 März 956 das Grundgesetz der BR D7 geändert und die

(Gesetze ber Wehr- und Ersatzdienst erlassen worden> beschloss dıe
Gemennscha In Deutschlan: (Miıtteleuropäischen Dıvısıon) Dezem-
ber 1956 „Unseren Jungen Leuten, dıe für eıne evt  n Eınberufung ZUT Bun-
deswehr In rage kommen. stehen ach der gegenwärtigen achlage Z7WEe1
Möglıichkeıiten en Sanıtätsdienst oder zıvıiler Ersatzdıenst. Im Hınblick
auf die gemachten Erfahrungen en WIT Veranlassung, Jungen Leu-
ten für den Fall iıhrer Eiınberufung empfehlen, sıch für den Sanıtätsdienst

Handreichung für Wehrpflichtige, Berlın 1957,
A.a.OQ.,

176



HALILUNG DER STA FHR MILITARFRAG DER BRD

entscheıden und ausbıilden lassen. Jugendliche, dıe da glauben, diesen
Dienst N1IC ausüben können, bzw dıe sıch für diesen Dıenst nıcht befä-
hıgt halten, können den zivıilen Ersatzdıens wählen, der ıhnen als zweıte
Möglıchkeıt offen STC Rückblickend auf die Vergangenheıt glauben WITr

cc/jedoch, dem Sanıtätsdienst den Oorzug geben mMussen
195 / erschıen eıne Broschüre (34 Seıten), herausgegebenen VON der (Ge-

meılinschaft der SIA In eutschlian für dıe Adventjugend unter dem 1E
„Handreichung für Wehrdienstpf{lichtige““. S1e nthält außer Bıbeltexten und
erDaulıchen Abschnıiıtten eın Kapıtel „Siebenten- Tags-Adventisten und dıe
Staatsregierung‘ und die Von der Gememinschaft Miılıtärdienst gefassten
Beschlüsse In den Beschlüssen und in dieser Veröffentlichung spiegelt sıch
deutlich die Erfahrung 1m zweıten Weltkrieg wıieder. Sehr viele Adventisten
wurden ihrer Ausbıldung und ihres Engagement 1m oten Kreuz und
In Hılfsdiensten während der Kriegszeıt 1m Sanıtätsdienst eingesetzt und
konnten den unmiıttelbaren Eınsatz mıt der verme1ıden. ntier der
ständıgen Bedrohung durch den kalten Krieg meınten 1L1UN vieIe. der NEeCUu

geschaffene z1ıvıle Ersatzdıienst werde 1mM TNs keinen Bestand haben
Erst nachdem sıch dıe Jungen eute In oroßer enrner für die Kriegsdienst-
verweigerung entschıeden und Erfahrungen mıt dem zıivıilen Ersatzdienst
vorlagen,. fasste die Gemeıminscha in eutschlan:! (Miıtteleuropäischen Divıi-
S10n D prı 9068 eınen ergänzenden Beschluss: „In Ergänzung des
Beschlusses VOIN 12.1950 wırd beschlossen: Da dıe Bundesrepublık
Deutschland bıs Jetzt den Wehrpflichtigen keıine Möglıchkeıit o1bt, eınen
waffenlosen Sanıtätsdienst abzuleısten, empfehlen WITr unNnseren wehrpflichti-
SCH Glaubensbrüdern den z1vilen Ersatzdıenst Wenn der Sanıtätsdienst waf-

cfenlos abgeleıistet werden kann, ist auch dieser empfehlen.
Im August 968 erschıen elıne CUu«cC Broschüre für dıe Adventjugend unter

dem Tıtel „Handreichung für Wehr- und Ersatzdıenstpflichtige“ (32 Seıten)
Neben Bıbeltexten und den Glaubensüberzeugungen der STA en  IC S1e
er der Überschrift „Das geltende Recht“‘ Auszüge daus dem Grundgesetz,
dem Wehrpflichtgesetz, In der Fassung VO Maı 1965, dem Gesetz ber
den zıvıilen Ersatzdienst, In der Fassung VO Juh 1965; und Kommentare
dazu. Außerdem en  1e S1e eın Kapıtel „„Das (GewIlssen und das Wort (jof=
tes  .. dıe VO  — der Gemeininschaft JE Miılıtärdienst gefassten Beschlüsse, eıne
Beschreibung für das erforderliche Verfahren ZUT Anerkennung als 1e9S-
dıenstverweigerer und Anschriften ZUT Beratung

A.a.Q.,
Handreichung Wehr- und Ersatzdıenstpflichtige, Darmstadt 1968
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Lothar Wılhelm

Um Junge Männer der Adventjugend In den damals N1G immer eınfa-
chen Verfahren ZUT Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer beraten.
gab dıe Jugendabteilung der Gemeininscha VOIN August 1968 bıs Mär7z 1972
In unregelmäßıiger olge unter dem 1 DEr Standpunkt“ heraus.
en Bıbelstudien und Aufsätzen Themen WI1Ie GewIssen, aa und
Gesellschaft, Christ und Krıeg, wurden Hılfen Z Beratung angeboten.

DiIie Dıskussionen dıe Aufstellung Nuklearwaffensysteme In
Europa Anfang der achtzıger S (Nato-Doppelbeschluss) veranlasste dıe
Gememnscha der ® 1 A In Deutschland elıner Stellungnahme, dıe 1mM De-
zember 983 veröffentlich wurde. Sıe geht In iıhren Aussagen ber dıe DIS-
herige Haltung hınaus. WAar wurden dıe früher gemachte Aussagen, ass der
Staat das e habe, eın Heer aufzustellen ; Famaıulıe, Heım, olk und
Vaterland schützen““ nıcht geändert, aber 6S el darın: urc dıe X1S-
tenz der Massenvernichtungsmittel ist der ensch ZU ersten Mal in der
Geschichte imstande, dıe Erde vernıichten oder unbewohnbar machen.
Das ware die der chöpfung Gottes, die Rückverwandlung
der Welt In das a0s Wır lehnen heute Krıieg in jeder Form ab und sehen
deshalb In der Entwiıcklung, der Produktion, der Drohung mıt und dem Eın-
Car Von diıesen affen eınen Versto/3 den ıllen (jottes.Lothar Wilhelm  Um junge Männer der Adventjugend in den damals nicht immer einfa-  chen Verfahren zur Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer zu beraten,  gab die Jugendabteilung der Gemeinschaft von August 1968 bis März 1972  in unregelmäßiger Folge 10 Hefte unter dem Titel „Der Standpunkt“ heraus.  Neben Bibelstudien und Aufsätzen zu Themen wie Gewissen, Staat und  Gesellschaft, Christ und Krieg, wurden Hilfen zur Beratung angeboten.  Die Diskussionen um die Aufstellung neuer Nuklearwaffensysteme in  Europa Anfang der achtziger Jahre (Nato-Doppelbeschluss) veranlasste die  Gemeinschaft der STA in Deutschland zu einer Stellungnahme, die im De-  zember 1983 veröffentlicht wurde. Sie geht in ihren Aussagen über die bis-  herige Haltung hinaus. Zwar wurden die früher gemachte Aussagen, dass der  Staat das Recht habe, ein Heer aufzustellen „um Familie, Heim, Volk und  Vaterland zu schützen“ nicht geändert, aber es heißt darin: „Durch die Exis-  tenz der Massenvernichtungsmittel ist der Mensch zum ersten Mal in der  Geschichte imstande, die Erde zu vernichten oder unbewohnbar zu machen.  Das wäre die Umkehr der guten Schöpfung Gottes, die Rückverwandlung  der Welt in das Chaos. Wir lehnen heute Krieg in jeder Form ab und sehen  deshalb in der Entwicklung, der Produktion, der Drohung mit und dem Ein-  satz von diesen Waffen einen Verstoß gegen den Willen Gottes. ... Wir se-  hen in allen Menschen Geschöpfe Gottes und wenden uns daher gegen alle  Feindbilder, welche die Würde des Menschen entstellen. Wir setzen uns ein  für die Erziehung zum Frieden in der Gesinnung Christi. Wir halten die im  Grundgesetz verbriefte Möglichkeit, den Wehrdienst aus Gewissensgründen  zu verweigern, für ein Grundrecht und raten, von diesem Recht Gebrauch zu  :  machen  .  Das vom Bundestag am 28. Februar 1983 beschlossenen „Kriegsdienst-  verweigerungs-Neuordnungsgesetz‘“  veranlasste  die  Gemeinschaft  ın  Deutschland'®” zur Herausgabe einer umfassenderen Broschüre (170 Seiten)  zu diesem Thema. 1986 erschien die von Holger Teubert verfasste „Handrei-  chung für Kriegsdienstverweigerer  «11  für die Adventjugend in Deutschland.  Sie befasst sich ausführlich mit den theologischen, geschichtlichen und  rechtlichen Fragen von Wehrdienst und Kriegsdienstverweigerung.  Erklärung zur Friedensdiskussion, Gemeinschaft der STA im Süd- und Westdeutschen  Verband, Rundschreiben an alle Adventgemeinden in der Bundesrepublik Deutschland,  Dezember 1983.  10  Nun nicht mehr Mitteleuropäische Division, sondern durch den Westdeutschen und den  11  Süddeutschen Verband Teil der Euro-Afrika Division.  Holger Teubert, Handreichung für Kriegsdienstverweigerer, Hannover/Ostfildern 1986.  178Wır
hen In en Menschen Geschöpfe (jottes und wenden unls el alle
Feın:  Cr welche dıe IT des Menschen entstellen Wır setzen uns eın
für dıe Erzıiehung ZU Frıieden In der Gesinnung Christ1ı Wır halten die 1m
Grundgesetz verbriefte Möglıchkeiıt, den Wehrdienst dUus Gewı1ssensgründen

verwe1gern, für eın Grundrecht und raten, VOIN diıesem eb eDrTraucCc
c 9machen

Das VO Bundestag Z Februar 1983 beschlossenen „Kriegsdienst-
verweigerungs-Neuordnungsgesetz‘‘ veranlasste dıe Gemennscha
Deutschland'® ZUT Herausgabe eıner umfassenderen Broschüre (170 Seıten)

diesem ema 986 erschıen dıe VoNn Holger Teubert verfasste „Handre1-
chung für Krıegsdienstverweigerer .1 für dıe Adventjugend In Deutschland
S1e befasst sıch ausführlıch mıt den theologıschen, geschichtliıchen und
rec  1ıchen Fragen VON Wehrdienst und Krıegsdienstverweigerung.

Erklärung Z Friedensdiskussion, Gemeiminschaft der STA 1mM Süd- und Westdeutschen
Verband, Rundschreiben alle Adventgemeinden iın der Bundesrepublık Deutschland,
Dezember 1983
Nun nıcht mehr Miıtteleuropäische Dıvısıon, sondern durch den Westdeutschen und den
Süddeutschen Verband e1l der Euro-Afrıka Divısıon.
Holger Teubert, Handreichung für Krıegsdienstverwe1gerer, Hannover/Ostfildern 986
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Zusammenfassung der Haltung der SI A ZUr rage des r1egs-
dienstes
5 1 Adventisten anerkennen das e des Staates als Ordnungsmacht. S1e
gehorchen den Gesetzen ihres Landes, WE diese nıcht im Gegensatz
den Geboten Gottes stehen.

Das vierte fordert dıe Heılıgung des Sabbats, das echste VCI-

bıetet, das en nehmen, keines VON beiden ann 1im Kriegsdienst gehal-
ten werden.

33 Die ehren der stehen 1m Gegensatz usübung des 1egS-
handwerkes. Adventisten sSınd er das Waffentragen. erden S1e
einberufen sınd S1e Z Walienlosen Dienst 1m Miılıtär bereit (Z.B wallenlo0-
SCT Sanıtätsdienst).

Es wırd empfohlen Von der Möglıchkeıit elInes zıvilen Ersatzdienstes
Gebrauch machen, angeboten WIrd.

Wırd en olcher Nıchtkämpferdienst verweı1gert, INUuSsS jeder selbst
VOT seinem GewIlssen und VOT ott entscheıden, ob eiıne In dıe
and nımmt und S1e gof. auch benutzt Es wIırd nıemand dus der Gemeı1linde
ausgeschlossen, WENN ıhm der Status eines Nıchtkämpfers verweıgert wIırd
und sıch für den Mılıtärdienst entsche1ı1det er Adventist I1USS selbst VOT
seinem GewIissen und VOT ott verantworten, ob estimm: Dıienste eiIm
Mılıtär eıisten annn Er ist aber als Friedensstifter berufen.

Obwohl Adventisten keıiner Zeıt eiınen Streng pazılıstischen anı
punkt vertreten aben, führt die Entwicklung VOoN Massenvernichtungsmit-
eln und dıe Möglıchkeıit ass die Menschen dıe chöpfung (jottes zerstören
können, zunehmend dazu, ass heute der Krıeg In „Jeder Form  c abgelehnt
WITrd.

Mihtärseelsorge
Wo dıe Möglıchkeıit besteht, beteiligen sıch adventistische Pastoren der
Seelsorge für Soldaten In den USA en Adventisten auch führende OS1-
tionen In dieser Tätıgkeıt bekleidet SO ist FT der höchste Miılıtärseelsorger
der Marıne 1Im Rang eines Admırals eın adventistischer Pastor.

In der Bundesrepublık eutschlan haben dıie SIA elne Beteilıgung In
der Mılıtär-Seelsorge nıe angestrebt, da S1e ihren Jugendlichen dıe NiscNe1-
dung für den zıvıilen Ersatzdienst empfiehlt. Auf diesem Gebilet arbeıten S1e
auch In der Arbeıtsgruppe des ere1ıns für Freiıkırchen mıt
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Friedensdienst mıiıt un hne Waffen‘®?

Anmerkungen ZUur Betreuung Von oldaten un Kriegsdienstverwelge-
rern i der Methodistenkirche (bıs un der Evangelisch-methodi-
stischen TC nac 1 Westen“ 1 Zusammenwirken mıiıt der
Vereinigung Evangelischer Freikirchen

DIie Fragen Wehrdienst und Kriegsdienstverweigerung bzw Soldatenbetreu-
uns und Kriegsdienstverweigererbetreuung sınd 1ı den geschichtlichen Stu-
dien, WEeNNn überhaupt, 1L1UT SINEG Randbemerkung wert

In der ausführlichen Studie VOL 1ın Gerhard Kupsch rieg un Frie-
den Die Stellungnahmen der methodistischen Kirchen den Vereinigten
Staaten Großbritannien un Kontinentaleuropa wırd dıe rage „Wehrdienst
und Kriegsdienstverweigerung Ansätze ZUT UÜberwindung Dılemmas
für den Bereıich der Bundesrepublık" aufgegriffen SOWEeIlLT 6S sıch dıe
Jahre 1968 bıs 1988 handelt Sıegfried ath hat als Pastor der DDR
gemerkt, ass der Benutzung der offizıellen okumente der Kırche auch
dıie Girenzen der Studie vVvon iın Kupsch hıegen. Aktıvıtäten VON (Geme1nn-
den und Gruppen konnten N1IC. berücksichtigt werden.” DDas ist aber be1

differenzierten Behandlung dieses Themas notwendig, weıl innerhalb
der Freikiırchen gerade dıe eyte Bındung dıe jeweıl1gen Kırchen und ıhre
(Gjemeıinden C wesentlıcher Faktor 1St der dıe persönlıche ethische Ent-
sche1dung und ann auch das Handeln der Gesamtheıt beeıinflusst

In der Methodistenkıirche hat der Beauftragte ZUT Betreuung der 1egS-
dienstverweigerer (KDV) bıs 1968 Jährliıch dıe Konferenzen der Bun-
desrepublık berichtet ebenso dıe gesamtkırchlichen Zentralkonferenzen
VON 1964 und 1968 Ferner enthalten dıe Berichtshefte den Freikirchen-

Karl He1nz 01g Die Methodistenkirche Deutschland Karl Steckel/C rnst SOom-
INeT Geschichte der Evangelısch methodistischen Kırche tuttg 1982 142 Ulrıke
Schuler DiIie Evangelısche Gemeinschaft Missionarısche Aufbrüche gesellschaftlıchen
Umbrüchen emk studıen Stuttgart 1998 hne Erwähnung
ın Gerhard Kupsch Krıeg und Frieden Stellungnahmen der methodistischen Kırchen

den Veremigten Staaten Großbrıtannıien und Kontinentaleuropa eıl Frankfurt/M
1992 859 861 vgl FE T3

S1egiried ath RKezension ın Kupsch DiIie Stellungnahmen Theologische
ıteraturzeıtung, 119 Jg (1994) Sp 433-435
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konferenzen der VEF in allen Ausgaben ktuelle eFicCHte ber die Oldaten-
und KD V-Betreuung.

Zur vgesellschaftlichen Sıtuation
In der vorlıegenden Studie ist 6S notwendig, sıch auf die und 1er WwI1e-
erum schwerpunktmäßıig auf dıe frühe Zeıt beschränken. afür <1bt CS

einen innerkırchliıchen und eınen gesellschaftlıchen trund ach der Wle-
dereinführun der Bundeswehr tanden dıe Kırchen In eutschian: rstmals
in der deutschen Geschichte VOT der Aufgabe, sıch mıt der rage des Wehr-
diıenstes 1m Rahmen einer Gesetzgebung befassen. dıe eine persönlıche
Gewissensentscheidung In Zwel chtungen ermöglıchte: Soldat der
Kriıegsdienstverwe1gerer. In der Öffentlichkeit en dıe Kriegsdienstver-
weı1igerer Anfang einen schwierigen an S1e wurden als solche ANSCSC-
hen, dıe sıch WI1Ie damals viele Bürger meınten der tradıtıonellen Verant-

für dıie esamtgesellschaft entzogen. Man sah S1e als ‚b  rTrucKeDber-
06  ger. und „Feiglinge“ dıskrımınıerender Verurteiulung und machte S1E
Außenseitern. Das wurde unterstutzt durch eın abschreckendes Verfahren
ZUT „Anerkennung als Kriıegsdienstverweigerer“, dem sıch dıe Wehrdienst-
verwe1igerer auf rund der Gesetzeslage aussetzen ussten Den Vorsıtz der
be1 den Kreiswehrersatzämtern angesiedelten Anerkennungsausschüsse führ-
te en \Vertreiet:; der VO Bundesverte1digungsministerıum berufen wurde:
seiner e1te saßen ehrenamtlıche „Beısıtzer““. Obwohl ach chrıstlıch-
ethıschen Grundsätzen 1m TUuN:! der, der den Wehrdienst elsten bereıt
WAaTr, se1lne Gewıssensverpflichtung mındestens In gleicher Weılse en
legen ätte, wurde wen1gstens gesellschaftlıch, aber auch polıtısch gesehen

dıe Bereıtschaft, den Dienst be1 der Bundeswehr tun, als selbstverständ-
ich vorausgesetzl.

Die edeutung der Gewıissensentscheidung und dıe daraus resultierende
Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer hatte IN existentieller Hinsicht
zunächst lediglich eiıne perıphere edeutung. SI1e eIirecHe VO Wehrdienst
und verpflichtete einem .„Ersatzdıenst“‘, der nıcht als alternatıver „FrIie-
densdienst‘“‘ anerkannt WAal, obwohl freikiırchliche Jugendliche iıhn oft
verstanden * Der „Ersatzdıenst“ Wr In vielen Fällen schwerer und elasten-
der als die Soldatenzeıt Hınzu kamen andere Benachteiligungen, dıe der
Zivildienstleistende VOINN Anfang in aufahm

Am unı 1973 erfolgte dıe Umbenennung Von „Ersatzdienst” „Zıviıldıenst"
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(1) Der Ersatzdienst WarTr länger als der Dıienst be1l der Bundeswehr., we1l dıie
für dıe Oldaten möglıche Eınberufung „„Wehrübungen“ dem Zivildienst-
leistenden ogleich „drangehängt“ wurde. (2) Zivildıenstleistende hatten nıcht
dıe Möglıchkeit, während iıhrer Diıenstzeıit qualıiıfizıerenden Ausbıildungen

W1Ie be1 eiıner Bundeswehrakademie oder dıe Erlangung elnes Führer-
scheins teilzunehmen. (3) Zivildıenstleistende hatten keine Aufstiegschan-
GEN und amı auch keıne Möglıchkeıt, einen Sold entsprechend dem erlang-
ten Dıienstgrad bekommen.

ITrKI1C ex1istentielle edeutung unter dem Gesichtspunkt der Wehr-
pfliıcht am dıie Anerkennung als Kriıegsdienstverweıigerer erst In der S1itu-
atıon. In der dıe Bundeswehr Eınsätzen 1m internationalen Konflı
kommen würde. Dann konnte der anerkannte Kriegsdienstverwe1igerer
se1nes (Jew1lsSsens wıllen nıcht miılıtärıischen Eınsätzen auch N1C 1m
Sanıtätsbereich herangezogen werden. Das lag aber damals och in welter
erne

Gesetzliche Rahmenbedingungen
Am 23 Maı 949 wurde das Grundgesetzt beschlossen und bestimmte In
Artıkel „N1ıemand darf se1In (Gewissen ZU Kriegsdiens mıt der

‚WU: werden.“‘ amı erfolgte dıe uIiInahme der Kriegsdienst-
verwe1igerung AdUus GewI1ssensgründen in dıe Grundrechtsartıiıke des Grundge-
Setizes Dieses W al damals einmalıg in der Welt Am März 1956 wurde
das Grundgesetzt geändert, und dıie allgemeıne Wehrpflicht eingeführt. ESs
wurde bestimmt „Wer Aaus Gewı1ssensgründen den Kriegsdiens mıt der

verwe1gert, kann einem Ersatzdienst verpflichtet werden.“‘ IJ)aran
anschließend wurde Julı 956 1mM Wehrpflichtgesetz festgelegt: „Wer
sıch Aaus Gewı1ssensgründen der Beteijlıgung jeder Waffenanwendung Z7W1-
schen Staaten wıdersetzt und deshalb den Kriegsdiens mıt der VCI-

weı1gert, hat des Wehrdienstes eınen zıvilen Ersatzdiens außerhalb der
Bundeswehr elısten.“‘ Am Januar 1960 trat das (Jjeset7 ber den Z1VI1-
len Ersatzdienst In Kraft

Die Kırchen Vor der Friedensfrage
amı begann In den Kırchen elıne Dıskussion gleichsam auf Z7WEe] Ebenen
(1) Was dıe Kırchen ihren wehrpflichtigen Jungen Männern 1mM 16
auf ihre indıvıduelle Posıtionierung 1m Rahmen der gesetzliıchen Möglıch-
keıten? Die Bıldung eıner bıblısch-theologisch verantworteten indıyıduellen
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Gewissensentscheidung trıtt in den Vordergrund. (2) Sehr bald begann dıe
Diskussion dıie den Begrıiff „Ersatzdıenst”, für den 111a 1m Laufe der Zeıt
immer nachdrücklıicher das Wort „Frıiedensdienst“ orderte, Jjedoch hne
Erfolg. ES dem Ziviıldıenst elıne posıtıve ote gegeben Das Warlr

polıtısch nıcht gewollt (3) Nur angsam cheınt unabhängı1g Von den Rah-
menbedingungen der Bundesgesetze dıe ogrundsätzlıche theologische und
VON dorther bestimmte I1sche rage ach der Haltung gegenüber em
Krıee In Gang gekommen SeIN. Das Grundgesetz SCHrankte dıe Anerken-
NuhNg als Kriegsdienstverweigerer auf eıne Begründung UuUrc das (Gew1lssen
e1in amı WarTr für dıe Kırchen durch den Gesetzgeber keıne Veranlassung
gegeben, dıe rage hrıs und Soldat ın eiınem welteren Rahmen dıiskutie-
TE  5 Es 1e€ be1 der Notwendigkeıt elıner indıyıdual-ethischen Entscheidung,
dıe eiıne grundsätzliche Posıtionierung gegenüber dem Krıeg NIC erforder-
ıch machte Allerdings wurde diese rage innerhalb der Methodistenkırche
1rc das weltweıte „S0zlale Bekenntnis‘‘ (später „Sozılale Grundsätze‘‘)
tändıe diskutiert >

Ooildaten- un Kriegsdienstverweigerer-Betreuung als rchlı-
che Aufgabe
In seinem Bericht dıie alle er re agende Zentralkonferenz 1960 In
Pforzheim ahm Bıschof Friedrich Wunderlıch erstmals das ema auf. Er

den Delegıierten die tellung der weltweıten Kırche VOT, die 1Ur wenıge
Onate vorher formulhiert hatte n Wır bıtten und fordern. da alle Gliıeder
der Methodistenkıirche. dıe iıhres (Gew1lssens wıllen den Kriegsdienst
verwe1gern, Von en Formen m1ılıtärischer Ausbıldung oder des Miılhlıtär-
diıenstes befreıt werden.‘‘ Damıt tellte sıch dıe Kırche hınter dıe 1e9S-
dienstverweigerer, dıe damals gesellschaftlıch och als „Drückeberger” dıs-
kriminiert wurden. S1e hatten. WwI1Ie allerdings auch QIE: dıe dem Ruf ZUE

Wehrdienst folgten und 1ENE, dıe 1mM gewaltlosen Wıderstand eıne Form des

Vgl dazu (1) ext des weltweıten Sozlalen Bekenntnisses der Methodistenkirche mıt
dem Absatz AFriede und Weltordnung‘‘. (2) Dazu dıe Arbeıtshilfe für Gruppengespräche
ZU Soz1ilalen Bekenntnis der Methodistenkıirche, Frankfurt/M 1963 Darın: arl Heınz
Voingt, Friede und Weltordnung, 44-49 mıt dem Abschnuıtt „Christ und Wehrdienst“‘. 33
Studiendokument der Europäischen Methodistischen Konferenz, Freudenstadt 1963 miıt
eıner internatıonalen Stellungnahme VON Teilnehmern Adus Ost- und Westeuropa.
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chrıistlıchen Zeugni1sses sehen, -dIie volle Unterstützung iıhrer Kirche “ Das
betraf formal dıe methodistische Kırche In der WIe in der DDR /

Die Entscheidung der weltweıten Gesamtkirche lag ziemlıch auf
der Linıe der „Heı1idelberger Thesen““ VON 1959, dıe 1m Sinne elnes ‚„„kom-
plementären Handelns  6C formulıerte, ass e1! Handlungsweıisen, Soldatseıin
W1Ie Wehrdienstverweigerung als chrıistliıch anerkannt werden können. da
beıide das Zıel, den Weltfrieden, auf unterschıiedliche Weılse erreichen
versuchen. Der Kıirchentag ahm diese Grundtendenz 1967 (Hannover) autf

c 8und prägte dıe Oorme VO „Friedensdienst mıt und ohne affen Dage-
SCH wurde in der DDR-Handreichung des Bundes Evangelıscher Kırchen
VoNn 1965 VO  an einem ‚„deutlıcheren Zeugn1s des gegenwärtigen Friıedensge-
bots“ be]l denen gesprochen, dıe den Wehrdienst in der Natıonalen Volksar-
1L11CC VA) verwe1gerten.

Bereıts der Kirchenvorstand der Methodistenkirche
beschlossen, eiıne „seelsorgerliıche Betreuung der Wehrmachtsangehörigen“

typısch erscheımnt die alte Terminologıie des Protokollführers! einzule1-
ten Miıt Fragen der Kriegsdienstverweigerung eTiasste sıch der Kırchenvor-
stand 11 Dez 1959 und Febr 1960 Die Kırche wurde auf AN-
FrCSUNg Von TIE:  1C Sıegmund-Schultze damals sofort ıtglie der „Zen
tralstelle ec. un Schutz der Kriegsdienstverweigerer ‘ amıt wurde eıne
frühere Verbindung Welthbund für internationale Freundschaftsarbeit
der Kirchen und dem Internationalen Versöhnungsbund wlieder aufgenom-
INCNH, In denen S1ıegmund-Schulze aktıv Wäarlr und dıie Methodistenkirche wäh-
rend der We1marer Zeıt mıtwirkte Die Miıtglıedschaft in der Zentralstelle ist
später für die VER wichtig geworden, we1l S1e stillschweıigend übernommen
wurde. Als innerkıirchliche Zentralstelle ZUT Erfassung der Kriegsdienstver-
weılgerer und der Unterstützung ın den Anerkennungsverfahren wurde das
Hılfswerk der Methodistenkirche in Frankfurt/M beauftragt. ESs dıie
Aufgabe, eıne Betreuung und Beratung organısieren. Dıiıe Diakonissen-
Mutterhäuse (West) erklarten sıch bereıt. Ersatzdıenstplätze Schalitien Ks
wurde ausdrücklich vermerkt, ass dıe Von der Kırche Beauftragten sıch
dafür einsetzen ollten, „daß dieser Dienst einem echten Aufbaudienst

<10werde und N1IC den Charakter eines ‚Ersatzes’ annehmen möge

Verhandlungen der Zentralkonferenz der Methodistenkırche 1960,
Es Delegıerte Aaus der DDR In Pforzheim anwesend.
etier Blaschke, Krıieg, Kriegsdienst, Kriıegsverweligerung. Ev Sozlallexıkon,
Neuausgabe Stuttgart 2001, 5Sp O1 1-915
Verhandlungen der Zentralkonferenz der Methodistenkirche 1960,
Ebd., 102
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Die des Präsiıdiums der Vereinigung Evangelischer
Freikiırchen
Die Aktıvıtäten des VEF-Präsidiums sSınd eıne ea  10N auf dıe staatlıche
Entwicklung in der Bundesrepublık. urc die nfiragen des Bonner kıirchlı-
chen Bundesamtes für dıe Bundeswehr be1 der VEF dort VON OTINC

hereın die Fragen der Soldatenseelsorge angesıiedelt. Dort wurde auch ber
die Fragen des SO „Milıtärseelsorgevertrags” entschıeden Inwıeweıt die
einzelnen Freikirchenleitung In den Entsche1idungsprozess einbezogen WUl-

den, ist eıne rage, der nachzugehen sıich lohnen wiıird. Während der Zeıt des
Nationalsozialısmus der Freikirchenvorstand schon einmal verhältnıs-
mäßıg selbständıg neben den Freikırchenleitungen gehandelt.

ach der Vorreiterrolle VOINl Bundeswehr und Miılıtärseelsorge überrascht
N1IC ass danach auch dıie Fragen der Kriegsdienstverweigerung 1m Prä-

s1dıum der VER beraten worden SInd. DiIie Parallele Bıldung der Arbeıtsgrup-
DCN ‚„Soldaten-Betreuung” und „Kriegsdienstverweigerer-Betreuung“ 1m
Jahre 1960 ass darauf schlıeßen, ass das VEF-Präsıdium eıne gleichwer-
tıge Behandlung beı1ıder Gruppen innerhalb der Freikirchen angestrebt hat

Fragen der Soldatenseelsorge in der VER

ach der Eınführung der Bundeswehr wurden dıie Freikırchen durch den
späteren Miılıtärbischof. Prälat Hermann unst, eingeladen, sıch Miılıtär-
seelsorgevertrag, der 1m Februar 195 / geschlossen wurde, beteıilıgen. |JDer
Orstan: der VEF sıch schon vorher mıt den Fragen befasst Der Te1-
kırchenkonferenz 956 wurde berichtet, ass die aCcC och In der Entwick-
lung ist und INan ‚„bisher ohne oreifbares Ergebnis” war Erst ı1er Fe
später und ach dem Abschluss des Miılıtärseelsorgevertrags wurde festge-
stellt. ass WIT Freikırchen „unabhäng1g Von diesem Vertrag UNSCIC Soldaten
betreuen wollen.  6612 Der Hınweıs., ass sıch der VEF-Vorstan: „wlederholt‘
und „eingehend: mıt der rage des Miılıtärseelsorgevertrags efasste, ass
auf unterschiedliche Meınungen schlıeßen Voraussetzung aiur WAäl, ass 6S

VOT dem Ersten e  1e2 Urc dıe Freikıiırchen eıne aktıve .„„Soldatenmıissı-
gab Emnige Präsıdiumsmitglieder wollten daran anknüpfen.

In diıesem Zusammenhang ist eCin Hınwels auf dıie Terminologıe ANDC-
bracht: Während dıe und dıe römisch-katholıische Bıschofskonferen

erh VEF 1956,
Heıinrich Wıesemann, Bericht des Vorstands der VEF die Freikırchenkonferenz 1 96()
(Zwiıickau),
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eınen Militärseelsorgevertrag schlossen, wurde in den Freikirchen der Be-
orl indiıvıdueller Soldatenseelsorge VOTSCZOSCH.

Für Bıschof Wunderlıch, der dıe Aufsıcht ber dıie Konferenzen se1iner
Kırche In der DDR WIe in der führte, ”” und der dıe propagandısti-
sche Formulıerungen ‚Miılıtärkırche" bzw ‚NA TO-Kirche" VON Seliten der
DDR-Regierung gegenüber der Evangelıschen Kırche In Deutschland (EKD)
wusSste, gab CS keinen Entscheidungsspielraum. Er W al VOoNn Anfang
eıne Beteiligung. Anders War Reinhold Kücklich daran interessıert. Miılı-
tärseelsorgevertrag beteıiligt se1In. Insgesamt ist merkwürdig, ass dıe
Freikiırchen ausgerechnet In der Miılhtärseelsorge durch die EKD-Vertretung

elıner Beteiligung eingeladen wurden. Be1 anderen Gelegenheıiten, S1e
eiıne Zusammenarbeıt bevorzugt ätten. gab 6S solche Eiınladungen selten

DiIie Freikırchen en In den verschliedenen Regionen entsprechend der
ekanate der sechs Wehrbereiche gemeınsam Pastoren für dıe seelsorgerl1-
che Betreuung der Oldaten eingesetzt. “ Im Präsıdium der VEF Warl INan

dieser Zeıit och der Meınung, INan könne In den asernen Bibelstunden
halten Es trıtt bald eıne SEWISSE Enttäuschung eın .„Die Hoffnung, ber dıe
Milhlitärdekane eıne stärkere mı1ssionarısche Möglıchkeıt eingeräumt be-
kommen. (hat SIC gut WIe nıcht rfülltZ Darın spiegelt sıch dıe VOor-
stellung wıder, frühere Praktıken der Soldatenmission anknüpfen kÖön-
81  5 Inzwıischen wurden für das eiteten der asernen und des miılıtärisch
genutzten elandes sehr hohe Sicherheitsstandards gesetzt Für dıe In der
Mılıtärseelsorge ätıgen andeskıirchlichen Pfarrer sefzte iıhre Zulassung eıne
vorherige Sicherheits-Überprüfungen VOTaus urc die hauptamtlıchen
Mılıtärpfarrer wurden V oraussetzungen Z hauptamtlıchen Dienst Sol-
aten auch dadurch geschaffen, ass SIEe ihren atus durch den formalrecht-
lıchen Schriutt VO Kırchenbeamten ZU Bundesbeamten vollzogen und ass
das iıhnen V  e kirchliche Bundesamt TÜr die Bundeswehr praktısch
eıne kıiırchliche Einrichtung ınnerhalb der Staatlıchen dminıstration Wal, dıe
in etzter V erantwortung dem Verteidigungsministeriıum unterstand, das
auch die Miılhıtärpfarrer finanzıerte.

13 arl Heınz Voilgt, Die methodistische Kırche VOT der Ost-West-Frage. Kirchenleitendes
Handeln Beobachtungen AaUuSs den sechzıger Jahren. Freikiırchenforschung 1994,
Münster 1994, 36-51
1el Eduard Schütz (Bapt.): Hannover: Egon Wılms, (Bapt.) Düsseldorf: Paul Lenz
(Freie Geme1nde); Maınz: Paul Orlamünder (Methodistenkıirche): Stuttgart: Hermann
Weller (Ev Gemeinschaft) und München: Wılhelm Matthıes (Methodistenkırche). erh
der Konferenz der EvV. Freikirchen 7Zwickau 1960,

| 5 erh der Konferenz der Vereinigung evangelıscher Freikırchen in Deutschland Ham-
burg/Berlın 1964, Bericht Weller, Soldatenbetreuung.,
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„FRIEDENSDIENS TI MITL OHNE WAFFEN‘?

uch die Arbeıtsgruppe Soldatenbetreuung innerhalb der VEF u-

sprünglıch andere Vorstellungen als SIE sıch in der Prax1ıs verwiıirklıchen l1e-
Ben DiIie Jungen Menschen Ssınd In der Wehrfrage In eıne „Tast kollektive
Gleichgültigkeıt” verfallen, he1lsst CS In einem Bericht Hermann eller
echnet mıt etiwa 279202906 oldaten AUusSs den Freikiırchen Jährlıch. „Von den
vielen Möglıchkeıten, dıie sıch anfänglıch anzubieten schienen. ist„FRIEDENSDIENST MIT UND OHNE WAFFEN“?  Auch die Arbeitsgruppe Soldatenbetreuung innerhalb der VEF hatte ur-  sprünglich andere Vorstellungen als sie sich in der Praxis verwirklichen lie-  ßen. Die jungen Menschen sind in der Wehrfrage in eine „fast kollektive  Gleichgültigkeit‘“ verfallen, heisst es in einem Bericht. Hermann Weller  rechnet mit etwa 220-290 Soldaten aus den Freikirchen jährlich. „Von den  vielen Möglichkeiten, die sich anfänglich anzubieten schienen, ist ... nur die  «16  bescheidene Rundbrief-Versendung geblieben.  Mit der Beauftragung der sechs Pastoren trat die neue Arbeitsgruppe  „Soldatenbetreuung‘“ ins Leben, die jedoch 1960 noch nicht an die Freikir-  chenkonferenz berichtete. 1964 wurden im Zusammenwirken mit der Frei-  kirchenkonferenz „Verbindungsmänner zu den Dekanaten der sechs Wehr-  bereiche‘“ benannt, weil eine Betreuung von Soldaten aus den Freikirchen die  Mitwirkung der offiziellen Militärseelsorge voraussetzte. Ob es in den  Dienstanweisungen für die Militärpfarrer diesbezüglich besondere Vor-  schriften gab, bleibt zu erforschen.  Der Bericht der Arbeitsgruppe Soldatenseelsorge von 1966 verstärkt den  Eindruck nicht erfüllter Hoffnungen. Der darin vorgenommene Vergleich  mit den Aktivitäten für die VEF-Kriegsdienstverweigerer-Betreuung weckt  das Gefühl eines Rechtfertigungsdrucks. Er zeigt aber zugleich die Un-  gleichheit in der gesellschaftlichen Bewertung zwischen Soldaten und  Kriegsdienstverweigerern und konstatiert: Der Soldatenbetreuung „fehlen ...  die Akzente offenkundiger Dringlichkeit und der aufklärenden Diskussion.  Der wegfallende Martyrios-Charakter (im Gegensatz zum Kriegsdienstver-  weigerer und seiner Betreuung) birgt freilich auch die Gefahr in sich, den  Dienst an den Soldaten leidenschaftsloser zu tun.‘“'” Darin klingen auch  selbstkritische Töne der Soldatenbetreuer durch.  7. Fragen der Kriegsdienstverweigerung in der VEF  Die vom Präsidium eingesetzte Arbeitsgruppe Betreuung der Kriegsdienst-  verweigerer (KDV) konstituierte sich im Dezember 1961. Seit dieser Zeit  traf sie sich in regelmäßigen Abständen zunächst zweimal jährlich. Ihre  Aufgaben sah die Arbeitsgruppe in folgenden Bereichen:  (1) Hilfe im Anerkennungsverfahren. Hier war die Frage der Rechtsbei-  standschaft durch kirchliche Beauftragte zu klären. Zunächst war die Mög-  16  Verh. der Konferenz der Vereinigung evangelischer Freikirchen in Deutschland 1964, S.  32. — 1966 werden im VEF-Bericht der Soldatenbetreuung 360 bis 400 genannt Verh. der  Konferenz der Vereinigung Ev. Freikirchen Stuttgart/Dresden 1966, S. 33.  17  Verb. VEE1966; S: 33:  1871Ur dıe

<16besche1idene Rundbrıief-Versendung geblıeben.
Miıt der Beauftragung der sechs Pastoren trat dıe Gc Arbeıtsgruppe

„Soldatenbetreuung‘ INS eben. dıie Jedoch 1960 och N1IC dıe Freikır-
chenkonferenz berichtete 1964 wurden 1m Zusammenwirken mıt der Te1-
kırchenkonferenz „ Verbindungsmänner den Dekanaten der sechs Wehr-
bereiche“‘ benannt, we1l eıne Betreuung VOI oldaten AaUus den Freikirchen dıe
ıtwırkung der oIllzıellen Miılıtärseelsorge voraussetzte CS ın den
Dienstanweısungen für dıie Miılıtärpfarrer dıesbezüglıch besondere ANOT=
schrıften <xab, bleıbt erforschen.

Der Bericht der Arbeıtsgruppe Soldatenseelsorge VON 1966 verstärkt den
Eiındruck N1IC erfüllter Hofinungen. er darın VOTSCHOMIMICHNC Vergleıch
mıt den 1vıtaten für dıe VEF-Kriegsdienstverweigerer-Betreuung weckt
das Gefühl eines Rechtfertigungsdrucks. Er ze1g aber zugleıich dıe Un-
gleichheıt in der gesellschaftlıchen Bewertung zwıschen Oldaten und
Kriegsdienstverweigerern und konstatiert Der Soldatenbetreuung ‚tcehlen„FRIEDENSDIENST MIT UND OHNE WAFFEN“?  Auch die Arbeitsgruppe Soldatenbetreuung innerhalb der VEF hatte ur-  sprünglich andere Vorstellungen als sie sich in der Praxis verwirklichen lie-  ßen. Die jungen Menschen sind in der Wehrfrage in eine „fast kollektive  Gleichgültigkeit‘“ verfallen, heisst es in einem Bericht. Hermann Weller  rechnet mit etwa 220-290 Soldaten aus den Freikirchen jährlich. „Von den  vielen Möglichkeiten, die sich anfänglich anzubieten schienen, ist ... nur die  «16  bescheidene Rundbrief-Versendung geblieben.  Mit der Beauftragung der sechs Pastoren trat die neue Arbeitsgruppe  „Soldatenbetreuung‘“ ins Leben, die jedoch 1960 noch nicht an die Freikir-  chenkonferenz berichtete. 1964 wurden im Zusammenwirken mit der Frei-  kirchenkonferenz „Verbindungsmänner zu den Dekanaten der sechs Wehr-  bereiche‘“ benannt, weil eine Betreuung von Soldaten aus den Freikirchen die  Mitwirkung der offiziellen Militärseelsorge voraussetzte. Ob es in den  Dienstanweisungen für die Militärpfarrer diesbezüglich besondere Vor-  schriften gab, bleibt zu erforschen.  Der Bericht der Arbeitsgruppe Soldatenseelsorge von 1966 verstärkt den  Eindruck nicht erfüllter Hoffnungen. Der darin vorgenommene Vergleich  mit den Aktivitäten für die VEF-Kriegsdienstverweigerer-Betreuung weckt  das Gefühl eines Rechtfertigungsdrucks. Er zeigt aber zugleich die Un-  gleichheit in der gesellschaftlichen Bewertung zwischen Soldaten und  Kriegsdienstverweigerern und konstatiert: Der Soldatenbetreuung „fehlen ...  die Akzente offenkundiger Dringlichkeit und der aufklärenden Diskussion.  Der wegfallende Martyrios-Charakter (im Gegensatz zum Kriegsdienstver-  weigerer und seiner Betreuung) birgt freilich auch die Gefahr in sich, den  Dienst an den Soldaten leidenschaftsloser zu tun.‘“'” Darin klingen auch  selbstkritische Töne der Soldatenbetreuer durch.  7. Fragen der Kriegsdienstverweigerung in der VEF  Die vom Präsidium eingesetzte Arbeitsgruppe Betreuung der Kriegsdienst-  verweigerer (KDV) konstituierte sich im Dezember 1961. Seit dieser Zeit  traf sie sich in regelmäßigen Abständen zunächst zweimal jährlich. Ihre  Aufgaben sah die Arbeitsgruppe in folgenden Bereichen:  (1) Hilfe im Anerkennungsverfahren. Hier war die Frage der Rechtsbei-  standschaft durch kirchliche Beauftragte zu klären. Zunächst war die Mög-  16  Verh. der Konferenz der Vereinigung evangelischer Freikirchen in Deutschland 1964, S.  32. — 1966 werden im VEF-Bericht der Soldatenbetreuung 360 bis 400 genannt Verh. der  Konferenz der Vereinigung Ev. Freikirchen Stuttgart/Dresden 1966, S. 33.  17  Verb. VEE1966; S: 33:  187die Akzente offenkundıiger Dringlichkeıit und der aufklärenden Dıskussion.
Der wegfallende Martyrıos-Charakter (1m Gegensatz DEn Kriegsdienstver-
we1gerer und se1iner Betreuung) 1rg TEHIEC auch dıie Gefahr ıIn sıch. den
Dıienst den Oldaten e1idenschaftsloser tun  c6l/ Darın klıngen auch
selbstkritische one der Soldatenbetreuer durch

Fragen der Kriegsdienstverweigerung In der VERF

DiIie VO Präsıdium eingesetzte Arbeıtsgruppe Betreuung der Kriegsdienst-
verweigerer (KDV) konst1  1e sıch 1m Dezember 1961 Seıit dieser Zeıt
taf S1e sıch In regelmäßıgen Abständen zunächst zweımal Jährlıch Ihre
ufgaben sah dıe Arbeıtsgruppe In folgenden Bereıichen:

(1) Hilfe IM Anerkennungsverfahren. Hıer Wl dıe rage der Rechtsbe1-
standschaft Uurc kırchliche Beauftragte klären unacAs War die Mög-
16 erh der Konferenz der Vereinigung evangelıscher Freiıkırchen in Deutschland 1964,

1966 werden 1m VEF-Bericht der Soldatenbetreuung 36() bıs 400 genannt Verh der
Konferenz der Vereinigung Ev Freiıkırchen Stuttgart/Dresden 1966,

17 erh VEF 1966,
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iıchkeıt der Beıistandschaft allgemeın umstrıtten. Darum wurde eıne gesetzli-
che egelung angestrebt. Heınz-Adolf ıtter, Jurist und Mitglıed In der
VEF-Arbeıtsgruppe, hat sıch ıIn dieser rage innerhalb elines Sonderaus-
schusses der für dıe EF-Kırchen engagılert. Am März 1962 wurde
ein (jesetz erlassen, ass dıe rage für ängere Zeıt regelte. Danach Warlr e1In
unentgeltlıcher „Beıistand““ VOT Prüfungsausschüssen (1 nNstanzZ und Prü-
fungskammern Z Nstanz möglıch Dieser ‚„„‚Be1istand“‘ wurde VO  — e1IKIrcA-
lıchen Jugendlichen 1e] in Anspruch Für eıne Vertretung VOT

Verwaltungsgerichten (3 nstanz), War für dıe kaırchlichen Beauftragten
Urc das Gesetz eiıne Beauftragung durch dıe Körperschaften öffentlıchen
Rechts gefordert. ‘“ ıne VO EF-Ausschuss erarbeıtete „Ordnung

ertretung VON Kriegsdienstverwe1igerern durch kırchliche Beauftragte‘‘,
dıe VOIN He1inz-Adolf Rıtter erarbeıtet worden WAal, wurde den einzelnen
Freikiırchen ZUT Beschlussfassung vorgelegt. Durch dıe Methodistenkirche
wurde S1e Nov 1962 ANSCHOMUNCNH.

(2) Vermittiung VOoN FEinsatzplätzen ın freikırchliıchen diakonıischen Eın-
riıchtungen und später auch In den (Gjeme1minden. Diese Aufgaben der Vermlıitt-
lung übernahmen 1m auTe der Zeıt andere Bereıiche der einzelnen Freıikır-
chen (Kırchl. Verwaltungen, Jugendarbeıt und Dıakoni6e).

(3) Die Arbeıtsgruppe sah sıch vorwiegend in der Pflicht, eologi-
sche un seelsorgerliche Hilfe ZUT Klärung und Festigung der indıyiduellen
Gewıissensentscheidung geben Darüberhinaus eTiasste S1e sıch auch DPCI-
manent mıt den Fragen der Ausgestaltung des Zıviıldıenstes, der reC  ıchen
Entwıcklung und der gesellschaftlıchen Integration der Kriegsdienstverwel-

In regelmäliig durchgeführten agungen ZUT Gewissensbildung für
Junge Männer W al S1e bemüht, In Verbindung mıt immer Ansätzen in
Bıbelarbeıten, dıe Fragen Krıeg und Frieden sorgfaltig, das heıisst 1deo-
loglefrel, theologisc aufzuarbeıten. Dabe!1 wurde auch ständıe dıe rage
CIWORCH, ob 6S heute och bıblısch egıtım ISt: den Jugendlichen keıne e1nN-
deutige Weısung ZUT Ablehnung des Wehrdienstes geben Die Miıtglieder
der Arbeıtsgruppe ussten selber erst erfahren, WwWI1e sıch dıe der
in der Öffentlichkeit gestaltete. Ursprünglıch stand stärker der Eiındruck e1-
TGr Alternatıve zwıschen Wehrdienst und Ziviıldıenst 1im 1C später musste
INan einsehen, ass 6S keinesfalls dıe Möglıchkeıt elıner Wahl 21Ng, SON-

dern das „Normale‘“‘ und den .„Ersatz: durch dıe .„Außenseıter®. Der Ver-
such, das verbessern, hat seinen Ausdruck auch In dem Bemühen gefun-

18 Diese Ordnung Wäal durch die einzelnen Freikirchen anzunehmen, weıl S1e Körperschaften
des öffentlıchen Rechts Ö.n5 cdıie VEF diesen atus jedoch nıcht besaß
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den, den Bereıiıch „Kriegsdienstverweigerung“ AdUusSs dem Verteidigungsmin1s-
terıum herauszulösen und In eın „neutrales: Miınısterium verlagern, W das

sıch TE111C ange Zeıt als Ilusıon erwıesen hat  e In dıesen Fragen hat sıch
die 7Zusammenarbeiıt mıt der „Evangelıschen Arbeıtsgemeinschaft ZUT Be-
treuung der Kriegsdienstverweıigerer” und der ‚Zentralstelle e
und Schutz der Kriegsdienstverwe1gerer“ als hılfreich erwlıesen. Eınige FAr
SUNSCH 16 dıie Arbeıtsgruppe-KD V gemeIınsam mıt der Arbeıtsgruppe Sol-
datenbetreuung, dıe kontroverse Dıskussıion ermöglıchen. elegent-
ıch andeskırchliche Mılıtärpfarrer als Referenten eingeladen, auch

eıne Klärung der theologıischen Fragen voranzutreıben. An anderen 1L9-
SUNSCH wurden grundlegende eierate gehalten, Hrc arl Heınz
OTrS (Baptıst), der ber dıe indıvıduelle Gewıssensentscheidung des 1egS-
dıenstverwe1lgerers hınaus dıe soz1l1alethısche Verpflichtung der Kırche. dıe
auf eıne Komona-KEthık hınausläu und ın dıe freikırchliche Ekklesiologıe
einmündet, gearbeıtet 1964 wırd 1m Bericht der Arbeıtsgruppe-  N
erwähnt. ass AaUus dem Freikırchen zwıschen 150 und Z freikırchliche
Kriıegsdienstverweigerer erfasst S1INd.

(4) Bereitstellung VON Arbeitsmaterial. Zur Informatıon und (GGew1lssens-
bıldung gab dıe Arbeıtsgruppe-KD V auf iıhr betreıiben teılweıse gemeInsam
mıt der Arbeıtsgruppe Soldatenbetreuung folgendes Mater1al heraus:

MerkbHblatt: Was 11a ber dıe Kriegsdienstverweigerun w1sSsen I1USS Es
erschıen 1984 ıIn ständıg der Rechtslage a  n Auflage,
995 unter dem I 1V1  1eNS der andere Weg“ in 18 Auflage. Dıe
Informationsbroschüre wurde ber den Raum der Freikiırchen hınaus gefragt

Plakat mıt dem Text ‚Halt, Junger Mann Wıe entsche1idest du IC
Wehrdienst Zivildiıenst  6C

Merkblatt über Ersatzdienst-Plätze un Liste der anerkannten freikirchli-
chen Einrichtungen,

Schrift Gewissen IM Widerstreit, Wehrdienst der Kriegsdienstverwe1ige-
rung (36 S ZUuUEeTST 1968, später unter dem 1te Soldat-Kriegsdienstverwel-

Was sagt eın Gewı1ssen?) mıt rTe1l eıträgen „Warum ich als Chrıst
heute Soldat bn  TITlZ Harrıefeld), „Warum ich als Chriıst heute den Wehr-
dienst verweigere“ (Karl-Heınz Horst) und „UÜber dıe Gew1issensentsche1-
dung des Christen““ (Heınz-  olf Rıtter). Diese Schrift Wal AdUus elıner SC-
meilinsamen lagung VOoNn oldaten und Krıegsdienstverwe1igerern herausge-

| rst 1973 ist eın Bundesamt für den Zivildienst als nachgeordnete Behörde des Bundes-
ministers für Arbeıt und Sozlalordnung eingerichtet worden. Im Oktober 1991 wechselte
die Zuständigkeıt erneut, diesmal 1INs Famılıenministerium.
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wachsen und ach äftıger Überarbeitung der etiferate ZUL (jJew1lssens-
bıldung veröffentlicht.

Schrift. Christ Politik Frieden erschıen 1970 und warft dıe rage ach
dem gesellschaftlıchen Engagement ber Krıeg und Frieden hınaus auf.

Außerdem gab CS eiınzelne uIisatze in den kırchliıchen Zeıitschrıiften und
Vorträge friedensethischen Fragen auf verschiedenen Ebenen, dıe VOIl der
Arbeıtsgruppe Kriegsdienstverwe1igerer wurden.

1967 och eın freikirchlicher Militärseelsorger
Zur Überraschung der Miıtglıeder der Arbeıtsgruppe Betreuung der 1egS-
dienstverwe1igerer eröffnete der Beauftragte der Evangelıschen Geme1ln-
SC Pastor Ernst tto Schumann, anläßlıch eıner Jlagung se1ıne zukünfti-
SCH ane Es für ihn dıe Weıchen gestellt, hauptamtlıch in dıe Miıli-
tärseelsorge wechseln. Dazu mıt seinem Superintendenten Frıtz
Harriefeld einen besonderen /ugangsweg gefunden DiIie Westdeutsche Kon-
ferenz der Evangelıschen Gemeinschaft beurlaubte Pastor Ernst Schu-
INann auf seınen eigenen Wunsch hın ZU 15 Sept 196 7, damıt 2 dıe E
beıt elnes evangelıschen Miılıtärseelsorgers und Verbindungsmanns für dıe
freikiırchlichen ate  .. wahrnehmen annn Um diıesen Dienst kÖönNn-
NCI, WAaTL, obwohl dıe Freikırchen gemeInsam offizıell auf eıne Beteiligung

Miılıtärseelsorgevertrag verzıchtet atten, e1n ökumenischer Transfer
eingeleıte worden. Die einiısche Evangelısche Kırche übernahm
Schumann in iıhren Dienst. e1 1e Pastor der Evangelıschen (Geme1nn-
schaft mıt der Optıon eiıner Rückkehr in selne Freikirche. ach der ber-
nahme des freikirchlıchen Pastors in den Dienst der Rheinischen Kırche
wurde CI, WI1IEe geplant, sofort für eınen Dienst als Miılıtärpfarrer freigestellt,
der sıch selber als Verbindungsmann den freikırchlıchen oldaten
verstand. Dieser Schriutt Wal weder mıt dem Präsidium der Freikırchen och
mıt der Methodistenkıirche., dıe sıch wenıge Monate später mıt der Evangelı-
schen Gemeinschaft vereıin1igte, abgesprochen. In den Verhandlungen mıt
dem Evangelıschen Kırchenamt für dıe Bundeswehr SOWIeE dem zuständıgen
evangelisch-landeskirchlichen Kreiswehrdekan wurde diese Möglıchkeıit, dıe
Freikırchen doch och 1INns oot bekommen, ausdrücklıch begrüßt. IDER
Kırchenamt der Bundeswehr und der Kreiswehrdekan en dıe theologi1-
schen und rechtlichen Rahmenbedingungen ıhrerseıIits näher bestimmt.“

erh der Westdeutschen Konferenz der Bv Gemeninschaft bıs Aprıl 196 / in Dort-
mund,
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amı W alr dıe freikırchliche Ablehnung des Seelsorgervertrags praktısch
unterlaufen. Im Präsıdiums der VEF konnte 196 7 ach Lage der ınge N1IC
mıt eıner ustiımmung ZUT Tätigkeıt eines freikırchliıchen Pastors als : Ner
bındungsmann für dıe freikırchliıchen afe  c geree  © werden.

Eın gescheıiterer, typisch freikirchlicher Versuch

Die Freikırchenkonferenz 1969 In upperta hat sıch ach sorgfältiger N-OF=-
ereıtung urc dıe Arbeıtsgruppe etreuung der Kriegsdienstverweigerer
mıt den beiden Fragen befasst ST Völkerfriede eine Aufgabe für UNSEere

freikirchlichen Gemeinden? und S ASE die Befreiung der Geistlichen und die
Zurückstellung der Predigerseminaristen VO.: Wehrdienst erfreulich, hbedau-
erlich, vertretbar?

Die Formulierung der zweıten rage nımmt dıe gesetzliıchen orgaben
auf. ach bundesdeutschen Recht WAar eıne Befreiung der ‚„„Geıistlichen“‘ VO

Wehrdienst siıchergestellt. Als ;  eIislUıcher  ‚66 1m Sınne des (Gjesetzes wurde
anerkannt, WCTI ordınılert W arl. Das War elne In polıtıschem Interesse weıtge-
spannte rundlage. Eıne Zurückstellung VO Wehrdienst War möglıch,
WEeNN sıch eın Wehrpflichtiger auf eın „geılstliıches At 1mM Sınne des (Geset-
ZCS5 vorbereıtete. Seine vorgesetzte kırchliche Dienststelle konnte eıne Be-
schein1gung ber die atsache der Vorbereıitung auf den Dienst elInes Pastors
ausstellen DiIie daus en VEF-Freıikiırchen ausgestellten Bescheimigungen
sınd SOWeIıt MIr bekannt ohne jemals eıne ucC  age bekommen,
erkannt worden.

Die polıtısch gewollte Konsequenz dieses organgs WAITl, ass Junge
wehrpflichtige Theologen und nwärter für den Dienst eInes Pastors in

Freikiırchen VO  am einer Entscheidung „Wehrdienst oder Kriegsdienst-
verweigerung“ dUSSCHNOMIMNNCNH Dadurch S1e ex1istentiell Von
dem Thema nıcht mehr betroffen

Während der Wuppertaler Freikirchenkonferenz 1E der Jurist und Bun-
desgeschäftsführer der Freien Gemeıinden, Heılnz-Adolf Rıtter, ıtglıe
der Arbeıtsgruppe Betreuung der Kriegsdienstverweigerer der VEF, der
aufgeworfenen rage ein Grundsatzreferat Er Z1ng auf dıe Rechtslage, die
Geschichte dieses Geistlichen-Privilegs, das im Ööm.-kath Kırchenrecht VOI-
ankert Ist. eın und tellte das Für und er Aaus freikirchlicher Sıicht heraus.
Er nannte olgende Aspekte, dıe dıe Inanspruchnahme des Priviılegs
sprachen:

(1) Das Verständnis VO Dıienst eines evangelıschen Predigers, das ıIn
diesem Falle 1mM Wıderspruch ZU Allgemeınen P_riestertum er Glauben-
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den STe (2) die enNnlende Rechts gleichheit er männlıchen Bürger, dıe
HL das Verlassen der Solidarıtät dıie Glaubwürdigkeıit der evangelıschen
Predigt schwächt: (3) dıe Ausklammerung VOIl Zeugn1s und Dıienst 116
theologısch gebildete Ooldaten ınnerhalb der Bundeswehr miıt der möglıchen
KOnsequenZ, ass dıe oldaten auf dıe amtlıche Miılıtärseelsorge verwıiesen
werden; (4) das Staat-Kıirche-Verhältnıs, nachdem dıe Kırche 1m freikırchli-
chen Selbstverständnis unabhängıg ist Durch eın Vorrecht für Ordıinierte
wırd dıe Kırche durch den aa privilegiert; (5) dıe Freikiırchen verzichten In
anderen Fällen auf eıne polıtısche Absıcherung iıhrer Arbeıt durch Staatsver-

Das bedeutete: Verzicht auf Freistellung iıhrer wehrpflichtigen AasSsTt0O-
FCH Betreuung der Geme1inden 1m Kriegsfall.

Die Freıikırchen VOT dıe rage gestellt: Ist 6S 1D11SC rechtferti-
SCH und entspricht 6S dem freikiırchlichen Selbstverständnıs, dıe Privilegien
zunächst der Rückstellung und später der Freıistellung weıterhın unbesehen
In Anspruch nehmen? DiIie Dıskussionsgruppe, dıe sıch während der Te1-
kırchenkonferenz mıt dieser rage befasst hatte, kam dem Ergebnıis, ass
„„dıe schematische Inanspruchnahme (des Vorrechts) VO Verständnıis der
Bıbel her N1IC rechtfertigen ist DIie persönlıche Entscheidung darf ke1-
1CcIN erspart werden.‘“‘ Daraufhın hat dıe Wuppertaler Freikiırchenkonferenz
beschlossen, dıe Freikirchen-Leitungen sollen 1mM ;HS auf ihre Theologie-
Studenten uberpruien, „inwıeweıt VO Evangelıum her die Ausstellung VOI

Bescheini1igungen auf Zurückstellung überhaupt verantworten ist  6C
An der gleichen Freikirchenkonferenz wurde eıne Neuordnung der

Soldatenseelsorge beschlossen ach WIEe VOT blıeben dıie Freikırchen be1
dem auf das Indıyiduum abzıielenden Begriff der Soldatenseelsorge, während
SONS Militärseelsorge dıe amtlıche Formulıerung War An dieser Konferenz
wurde erstmals in Verbindung mıt dem CVJIM VON elıner Evangelischen
Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung berichtet Pastor Arthur Nagel
(Bund Freier Gemeıiinden), vertrat darın dıie Freikiırchen und ahm als
ast 1im Hauptausschuss dieser Arbeıitsgemeinschaft eınen atz e1In ES wırd
ausdrücklıch festgestellt: „Doch SInNd WIT in dieser Institution vertreten, ohne
finanzıelle Verpflichtungen und ohne Abhängigkeıt VO aa oder VOIl der
EK1D c6d2 Später sınd mehrere Freikırchen Miıtglıed dieser Arbeıtsgeme1ln-
schaft geworden. DiIie Evangelısch-methodistische Kırche hat darauf verzıch-
teLr dıe Miıtgliedschaft erwerben. Sıe verblieb TOLZ verschledener ıtten.
die Miıtgliedschaft aufzunehmen, 1mM Status eInNnes Gastmitglıeds.

erh Konferenz der Vereinigung evangelıscher Freikırchen, Wuppertal 1969, Vgl
uch 9’
Ebd., S31
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Was wurde ach upperta. AdUus der Dıiskussion das Gelstlichen-
Privileg? An der 1973er Kasseler EF-Konferenz wurde berichtet Der
Bund V.-FTFreli Gemeıhnnden hat auf Z7WEe] Bundesratssıtzungen dıe rage
erörtert, jedoch keine Entscheidung getroffen. Er eın Rechtsgutachten
e1in Das aber keıne erkennbaren Auswiır  ngen auf dıe Arbeıt in der
VEF Der Bundestag des Bundes Freıier (GGemeı1inden sıch bıs
diıesem eıtpunkt och N1C miıt der rage befasst, aber dıe Predigerscha
dıiskutierte dıe rage, ob 6S „Sonderrechte der Christen IM Staat“ g1ıbt In der
Evangelısch-methodistischen Kırche lehnte der Ausschuss für Theologıie und
Predigtamt eın Sonderrecht der Freistellung VO  — Pastoren VO Wehrdienst
ab, ohne ass CS Konsequenzen kam

Der Freikıiırchenrat als erweıtertes Präsıdium der VEF beschloss, ‚„„daß
Uurc dıe derzeıtige Jurıistische atıon eiıne Inıtı1atıve Jetzıgen Zeit:
punkt N1IC zweckmäßig ist ıne umfassendere Meınungsbildung uUuNnseceTIer
Freikırchen wIrd och abgewartet. Wenn entsprechende Außerungen vorlie-
SCH, wırd sıch zeigen, ob dann eiıne Inıtlatıve möglıch iıst  <c25 Eın e1 des
Bundesverwaltungsgerıichts VO Febr 963 hatte unabhängı1g VON der
Freikırchen-Diskussion ZU: Geıistlhichen-Privileg bestätigt, ass 6S „keıine
Bedenken“‘ sah

In der Arbeıtsgemeinschaft Christlicher Kırchen kam 6S urc dıie
freikirchliche Debatte ZUT rörterung der rage, welche Möglıchkeıt für
Gespräche der kleiıneren Kırchen be1 den „polıtıschen Instanzen“ In Bonn
ber dıe AI eröffnen S1nd. Bıs CS Ende der neunz1iger Te ZUT Eıinrich-
twung elıner Stelle für einen eigenen freikırchliıchen Beauftragten be1 der Bun-
desregierung in Berlıin kam, W al das „„Bonner Büro  o der Evangelıschen Karı.
che In Deutschland (EKD) bereit, als Kontaktstelle Vermittlungsdienste für
die Freikırchen übernehmen. Der freikıirchlich eterehn in der Okumeni-
schen entrale, der Geschäftsstelle der ACK, ahm VoNn 1Un In egelmä-
Bıgen Abständen Gesprächen 1m .„„‚Bonner Büro  C te1l Dıiıe freundlıche
este weder polıtısch och kırchlich nenNnNenNswerte Auswirkungen.

ıne gemeInsame Stellungnahme der Arbeıtsgruppen Soldaten-Betreuung
und Kriıegsdienstverweigerer-Betreuung Uurc das Präsiıdium der VEF
Zur Bıldung einer ruppe, dıe sıch mıt Fragen der gesellschaftlıchen
Mıtverantwortung befasste “

DıIie welıtere Verfolgung der Wuppertaler VEF-Beschlüsse wurde insbe-
sondere Von Heınz-Adolf er engagıert betrieben. ach dem trüheren

23 erh Konferenz der VEF Kassel 1973, 28, vgl uch
Ebd., DA
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el des Bundesverwaltungsgerichts konnte sıch dıe rage eiıner orundsätz-
lıchen LÖsSUNg des „Theologenprivilegs‘ durch eıne Gesetzesänderung nıcht
mehr tellen Sıe ware be1 den Interessen- und Machtverhältnıissen In ag
und Kırchen iıllusorisch SCWESCHNH. Es 1e€ UT prüfen, ob dıe Möglıchkeıt
eines Verzichts auf das Privileg erreichen Wl ID wurde schnell erkenn-
bar. ass auch dıe Überlegung, auf dıe Befreiung der Ordıinıierten freiwillıg

verzıchten, als freikırchlicher onderweg keıne Chance hatte “ Der Ver-
zicht auf den Eınzug Von Kırchensteuern Ürec staatlıche eNoraden WarTr ein
tragfähıger Vergleıich.

Endlich eın Weg ZUM Friedensdienst: der Internationale Dıa-
konische Jugendeinsatz (IDJE)
Seı1t 1964 dıe Methodistenkıirche einen Internationalen Diakonischen
Jugendeinsatz (IDJE) entwıckelt Längere Verhandlungen führten dem
rgebnıs, ass anerkannte Kriegsdienstverwe1igerer dem internatiıonalen
Austauschprogramm teilnehmen konnten Daraufhın wurden sS1e N1IC mehr
SA Zivildıenst einberufen. Damıt solche Auslandseıinsätze jedoch nıcht
attraktıv wurden., mMusste eıne deutliche Verlängerung der Eıinsatzzeıt in auf

werden. Auf diesem Wege ist aber elıne orößere Zahl insbesonde-
methodistischer Jugendlicher In England, Irland, Israel, den UJSA und

anderen Ländern SCWOSCH, ıhren „Zıviıldıenst“ als alternatıven „FrIie-
densdıienst‘““ elsten. Johannes LOVAaSZ, der Inıt1ator dieses Internationalen
Diakonischen Jugendeıinsatzes, hat für diesen gesellschaftlıchen Beıtrag 1m
TO 2002 das Bundesverdienstkreuz erhalten “

11 Verschärfung der J1öne In beıden Arbeitsgruppen.
Über dıe VOIN den Freikırchenleitungen parıtätisch bestimmten Soldatenbe-
treuer hınaus entsandte das VEF-Präsidium 1984 mıt Arno Weı1ß, der den
Freien evangelıschen Gemeı1linden gehörte, eın zusätzliches Miıtglıed In dıe
Arbeıtsgruppe Soldatenbetreuung. Das 6S SONS och nıcht gegeben
Arno Weıß verfasste den nächsten Bericht der Arbeıtsgruppe, allerdings
wen1ger Aaus der 1G der bısher angestrebten eindeutigen theologischen
Z Inzwıschen o1bt ıne landeskirchliche Studie Heınz Deıke, Der Waffendienst der

Theologen als Problem des neuzeıtlıchen Protestantismus, Entwürfe VARIE christlıchen
Gesellschaftswıssenschaft, 9, Münster 1999
Verdienstkreuz für Johannes LOVAaSZ. In unterwegs, Wochenblatt der Evangelısch-
methodistischen Kırche, 2002, Heft 1 ®
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Fragestellung. Er folgte der gäng1gen polıtıschen Eınschätzung und chrıeb
den beıden grundgesetzlıch möglıchen egen Soldat oder Kriegsdienst-

verwe1gerer: „n unNnseTrenN der VEF angehörenden Freiıkırchen BFeG
und EmK) hat CS manchmal den Anscheın, als sSe1 eıne dieser beıden ach
dem Grundgesetz möglıchen Entscheidungen überrepräsentiert. Das sehen
WIr,  6C chrıebh Arno Weıß für dıe Arbeıtsgruppe Soldatenbereuung, „N1IC >
denn ber Normalıtäten Wehrdienst ist normal Verweı1gern ist möglıch
braucht N1C 1e] geredet werden ‘“ 1C 11UT der CUuC Ion Wal überra-
schend, sondern INan mMusste CS als eınen Rückschriutt wert'  ° ass dıe KL
rung der bıblısch-theologischen Fragestellung und Argumentatıon Jjetz hın-
ter den gesetzlıchen echtsposıtionen zurück Ira

Im gleichen Zeıiıtraum en dıe beıden VEF-Arbeıtsgruppen 1e9S-
dıenstverweigerer-Betreuung und Jugend CIn gemeInsames Papıer „ÜUnser
Friedenszeugn1s” erarbeıtet Er wurde VO Präsıdium N1IC ANSCHOLNINCL.
Dass Q1ng auf den heftigen Inspruc des damalıgen Präsıdenten des Bundes
Frelier evangelıscher (Gjemelnden zurück. TOLZdem wurde 6S 1mM erichts-
band veröffentlıcht, we1l der Präsıdent der VEF, Diakoniedirektor (Jünter
Hıtzemann (Baptıst), den Abdruck durchsetzte *® ESs scheınt, ass AHC das
Dokument „Unser Friedenszeugn1s” dıe Entsendung VON Arno Weıß in dıe
Arbeıtsgruppe Soldenbetreuung ausgelöst wurde.

ıne CHe S1ıtuation entstan: ach der Wiıedervereinigung der VEFEF Da
dıie rfahrung der Bausoldaten in der DDR eiıne e1igene Untersuchung
SCH der notwendigen vorsichtigen öffentliıchen Behandlung dieses Themas
dUus interner Kenntnıs braucht, ann ich 1er N1IC darauf eingehen.

1 Zahlen un Zeıten
087 berichtet dıe VEF-Arbeıtsgruppe KDV ber 150 freikırchliche Einrich-
gen und (GjJemelinden mıiıt 400 Zıvildıenst-Einsatzplätzen. In dene_

Z Jahren dort 4 000 Ziviıldıenstleistende ätıg, überwiıegend
duSs den Freıkırchen, aber auch anerkannte Kriegsdienstverweigerer aus
deren Kırchen und Gruppen

2002 W äal das Jahr, In dem mıt 189.644 nträgen bısher dıe höchste Zahl
ZUur Anerkennung nstand Das SInd ach Angaben des Bundesamtes für den
Zivildienst rund 40% der Wehrpflichtigen dieses Jahrgangs. 9972 65

27 erh VEF Berichte Aadus der Arbeiıt 9081 bıs 1984,28 Ebd., Innerhalb des Bundes Freier Gemeıinden wurde den Vertretern der (Ge-
meılnden emp({iohlen, diesen eıl des VEF-Berichtheftes als „ungültig“ durchzustreichen.
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rund 33%% und 1982 zwıschen 10 und L:5%% Der Golfkrieg hat eıne G

Nachdenklichkeıt und ex1istentielle Betroffenheıt ausgelöst.
Die Zivildienstzeıiten en sıch immer 1mM Zusammenhang der Zeıiten für

Soldaten geändert Die nachfolgende Übersicht dokumentiert dıe verschlie-
denen Zeıten und den jeweılıgen egınn der Veränderung.
prı 1961 45 Monate:
Julı 1961 1 onate;
Januar 1973 16 onate:
Januar 984 20 onate (Umweltschutz als Möglıchkeıit wırd

einbezogen);
Januar 1990 1° onate;
Julı 1996 13 onate und
2000 3 Monate.

Person, nlıegen un ruktur als hilfreiche Fınheit für eın
erfolgreiches Kngagement
ıne Erınnerung Heinz-Adolfer ist geboten eın Name taucht Zzuerst
1958 1m Protokoll der Freikirchenkonferenz auf. “ 1987 wırd ıhm gedankt.
Dreißig Jahre hindurch hat als Bundesgeschäftsführer mıt Jurıstischem
Sachverstand und theologischer Kompetenz dıe Arbeıtsgruppe Betreuung
der Kriegsdienstverwe1igerer mıt mpulsen versehen. Rıtter erweıterte se1ıne
Kenntnisse und se1in Wıssen ber dıe Fragen der Kriegsdienstverweigerung
ständıg. Er praktısche Eıinsıchten auch durch VEF-Außenvertretun-
SCH 1m Beirat für Fragen der Kriegsdienstverweigerung und 1m Beirat
für den 7Zivildienst IN der zelıtwelse in der Mitgliederversammlung,
später als Vorstandsmitglıed des Vereins Recht un Schutz der Kriegsdienst-
verweigerer. Das ema Kriegsdienstverweigerung hat lImmer in eınen
weıten Horıizont gestellt und die rage des bıblısch verantworteten gesell-
schaftlıchen andelns für den Frieden 1m espräc gehalten.”” Das führte
Ausstrahlungen auf andere Arbeıtsgruppen, auch Neubildungen.

In der Person des engaglerten Impulsgebers verbanden sıch ein1ge Orte1-
le; dıe sıch langfrıistig auf dıe Integration des Themas in dıe Arbeıt der Ver-
ein1gung Evangelıscher Freikiırchen ausgewirkt en Dıe Arbeıtsgruppe

Allerdings hat bereıts der Freikirchenkonferenz 1954 einen Bericht über Studentenar-
beıt vorgelegt. erh VEF 1954, 1:02)2
Heınz Adolf Rıtter, Leben he1ißt lernen. Wıtten 1998, 41-43 Christ und Krıeg IDER
kurze Kampıtel o1bt Einblick iın dıie persönlıche Ause1inandersetzung aufgrund e1igener
Kriegserfahrungen.
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Kriegsdienstverweigerun bot Rıtter eıne In dıie VEF integrierte Basıs, se1ine
Gedanken ın dıe Freikiırchen-Gemeiminschaft einzuführen. ach den Beratun-
SCH und Abklärungen auf der CN der Arbeıtsgruppe WAar C5S, der dıe
nlıegen In den Freikirchenvorstand später als Präsıdium bezeichnet
einbringen onnte, we1l ıhm als Bundesgeschäftsführer der Freien CVaANSC-
ischen Gemeılinden jJahrzehntelang angehörte. Person, nlıegen und Strq_ktur
wiıirkten in se1iner Tätigkeıt ın besonders effektiver Weise ZUSaTILLLCIL Über
dıe VEFR ist das en Freikırchen zugufte gekommen. Besonders In der
grundlegenden ersten ase War dıe Methodistenkirche durch den Hauptge-
schäftsführer des Hılfswerks. bıs 1963 Hartwıg Lederer. danach arl Heınz
o1gt, also auch mıt übergemeıindlıich und überregional ätıgen Miıtarbeıtern
In der Arbeıtsgruppe vertreten, Was für dıe Multiplıkation innerhalb der Me-
thodistenkıirche wichtig Wl In Verbindung mıt dem Hılfswerk wurde Jähr-
ıch alle est-Konferenzen und dıe alle 1er TE agende Zentralkon-
ferenz schriftlich und MUNAdI1C berichtet (Gerade in diıesen 60er Jahren ent-
stand dıe außerkıirchlich: Formel VO „Marsch durch dıe Instıtutionen'  .. Der
wurde auf natürlıche Weıse und hne den uDlıchen kämpferischen Unterton
VonNn Seliten der Arbeıtsgruppe Kriegsdienstverwe1igerer mıt dem
Nebeneffekt. ass der Gleichrangigkeıit wıllen auch dıe Soldatenbetreu-
UuNng als eıne eigenständıge Aufgabe ebenso eınen zentralen Stellenwert g..
Wahn

Insgesamt ist dıe Befassung mıt gesellschaftlıchen Fragestellungen, dıe in
den einzelnen EF-Kırchen nıcht das gleiche Gewicht hat, ber das ema
der Kriegsdienstverweigerung immer wlieder auf dıie Tagesordnung gekom-
19819  5 Es W ar C1IC ass Heılınz-Adaolfer gerade als Vertreter der Tl

evangelıschen Gemeılinden eine entrale Rolle spielte, weıl seine Freıkır-
che 1n diesem Bereıich besonders zurückhaltend erschılen.

Die Auseinandersetzungen dıie Kriegsdienstverweigerung, die a_
tenseelsorge und damıt dıie Fragen gesellschaftlıcher V erantwortung AUS$Ss

bıblısch-theologischer 1C en 1mMm Rahmen der Freikırchengeschichte
eine stärkere Beachtung verdient. Besonders In eıner Zeit. in der die Kırche
ihre Glaubwürdigkeıt gegenüber denen, dıe S1e erreichen soll, erst erwelsen
INUSS, SInd Zeugn1s und Dıenst in iıhrer Gesellschaftsbezogenheıt verstärkt
notwendıig. Über dıie T:  ung des bıblıschen uftrags Z Dienen Eın-
zelnen und der Gesellscha hınaus, stellt 65 dıie Eıinheıt VOIl Wort und Tat
VOT ugen oder besser noch, Mac c S1Ee eigenen Erfahrung
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